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GÖG 

6. Massnahmen 

MASSNAHMEN ZUM VORGEZOGENEN FUNKTIONSAUSGLEICH 

Die Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich dienen der Sicherung der 

ökologischen Funktion der durch die Teilvorhaben Südumgehung Plieningen (Verursa

cher Land Baden-Württemberg), Anschlussstelle Plieningen (Verursacher DB Netz AG) 

sowie NBS und Rohrar Kurve (Verursacher DB Netz AG) betroffenen Lebensstätten. 

Durch räumliche und zeitliche Überschneidungen der Teilvorhaben ist fachlich eine 

Trennung der hiermit jeweils verbundenen Wirkungen nicht möglich, so dass eine sich 

am jeweiligen Flächenumfang und der Wirkungsintensität orientierende, anteilige Zu

weisung des Maßnahmenumfangs zu den einzelnen Verursachern vorgenommen wur

de. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 

Abs. 5 BNatSchG) sind vor Baubeginn Eingriffsbeginn durchzuführen, um eine Aktivie

rung der Verbotsfolgen nach§ 44 (1) BNatSchG, zu vermeiden: 

Vögel 

Neuntöter und am Boden und in Bodennähe brütende Arten 

Maßnahme: CEF1 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH§ 44 (1) 3 BNATSCHG: 

Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Neuntöters so-
wie der am Boden und in Bodennähe brütenden Arten 

MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

Anlage gestufter Hecken � CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 

D Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-
tungszustands (auch als CEF realisierbar) 

ZIEL/BEGRÜNDUNG: 

Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten des Neuntöters sowie der am Boden 
und in Bodennähe brütenden Arten im räumlichen Zusammenhang 

FLÄCHENBEDARF GESAMT: Gestufte Hecken mit einem Flächenumfang von ca. 6-:-eOO 
4.900 - .7,.eOO 6.650 m2 (verteilt über ca. vier Einzelhecken) (entpricht 100%); dienen die He-
cken nur den am Boden und in Bodennähe brütenden Arten, können diese auch gemäß den 
Vorgaben der Maßnahme CEF3 umgesetzt werden. 

FLÄCHENUMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (NBS, ROHRER KURVE): Gestufte 
Hecken mit einem Flächenumfang von ca. a-04-0 3.185 - &.-S4-0 4.323 m2 (entspricht 90 65% 
des Gesamtumfangs) 

FLÄCHENUMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (ANSCHLUSSSTELLE PLIENINGEN): 
Gestufte Hecken mit einem Flächenumfang von ca. � 1.225 - � 1.663 m2 (entspricht 
� 25% des Gesamtumfangs) 

FLÄCHENUMFANG VERANLASSER LAND BADEN-WÜRTTEMBERG (SÜDUMGEHUNG 
PLIENINGEN): Gestufte Hecken mit einem Flächenumfang von ca. 490 - 665 m2 (entspricht 
10% des Gesamtumfangs) 

BESCHREIBUNG: 
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Für €Üe das vom Vorhaben betroffeneR J Neuntöterbrutpaare und ca. W 25 Brutpaare am 
Boden und in Bodennähe brütender Arten ist die Neuanlage von zum Teil dornenreichen 
Heckenabschnitten erforderlich. 
Der Maßnahmenbedarf berücksichtigt die aktuelle Verbreitung und Siedlungsdichte der be
troffenen Arten im Raum. Hierbei wurde für den Neuntöter eine Brutplatzdistanz von 300 m in 
der typischen Halboffenlandschaft des Untersuchungsgebietes festgestellt. Orientiert an die
sem Verbreitungs- und Besiedlungsmuster wird ein Maßnahmenerfordneris von mindestens 
einer dornenereichen Hecke pro Brutpaar ausgegangen. Die Heoken müssen zueinander 
einen Abstand von 300m Meteren aufweisen. 
Für die am Boden und in Bodennähe brütenden Arten wurde ein artspezifisches Abstandver
halten von 50 m bis 150 m ermittelt. Unter Berücksichtigung der Strukturiertheit des Untersu
chungsgebietes (kleinräumige Parzellierung, hoher Anteil an Kleinstrukturen wie Gehölzbio
tope und Säume) kann davon ausgegangen werden, dass für etwa die Hälfte der betroffenen 
Brutpaare eine ausreichende Anzahl geeigneter Lebensstätten in der Umgebung zur Verfü
gung steht. Weiterhin können zahlroiohe Brutpaare kann davon ausgegangen werden, dass 
acht bis zehn Brutpaare in die für die Zweigbrüter vorgesehnen Gehölzbiotope ausweichen 
können (vgl. CEF3). Für die verbleibenden maximal 8 7 artgleichen Brutpaare (Goldammer) 
muss in Anbetracht des spezifischen Abstandsverhaltens eine Neuanlage von Hecken im 
Umfang von ca. 400 350 m Länge geschaffen werden. 
Somit ist eine Anlage von Hecken mit einer Breite von ca. 10-15 m (ohne Krautsäume) und 
einer Gesamtlänge von ca. 100 m aus standorttypischen und standortgerechten Arten zu 
realisieren. Hierbei sind folgende Gehölze zu verwenden: Schlehe (Prunus spinosa), Weiß
dorn (Crataegus monogyna), Hundsrose (Rosa canina) und Himbeere (Rubus idaeus). Zu
dem ist auf eine unterschiedliche Wuchshöhe der Arten zu achten. Große Überhälter sind zu 
vermeiden. Die Vorgaben zu gebietsheimischen Gehölzen des Landes sind zu beachten (s. 
LFU 2002). Dienen die Hecken ausschließlich den am Boden und in Bodennähe brütenden 
Arten, können diese auch gemäß den Vorgaben der Maßnahme CEF3 umgesetzt werden. 
Für das betroffene Neuntöterbrutpaar ist jedoch zwingend eine CEF1 Hecke umzusetzten. 
Neben der später voll ausgebildeten Hecke müssen sich beidseitig 2 m breite Krautsäume 
entwickeln können, welche als Nahrungshabitate dienen. Hierzu ist eine Einsaat mit eine 
Saatgutmischung gebietsheimischen Wildkräutersaatgutes durchzuführen. 
Die Maßnahmenflächen muss in einer störungsfreien Umgebung mit einer ausreichenden 
Entfernung zu Wäldern und stark befahrenen Straßen (Mindestabstand ca. 300 m) liegen. 
Auch die Nähe zu stark frequentierten Fuß- und Radwegen ist zu vermeiden. 
Prinzipiell ist anstelle einer Neupflanzung auch eine Versetzung von vom Vorhaben betroffe
nen Gehölzstrukturen mittels eines tiefgreifenden Baggers denkbar. Hierbei muss darauf 
geachtet werden, dass ausreichend Wurzeln und Bodenmaterial mit umgelagert werden, um 
ein schnelles Anwachsen der Pflanzen zu gewährleisten. Die Auswahl bestehender und zu 
einer Versetzung geeigneter Gehölzbestände erfolgt im Rahmen der ökologischen Baube
gleitung. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Die Pflanzung von Gehölzen hat im Zeitraum zwischen Ende Oktober und Ende Februar zu 
erfolgen. Bei Neuanpflanzungen ist diese mindestens etwa drei Jahre vor dem Eingriff zu 
realisieren, um eine Funktionserfüllung gewährleisten zu können. Um eine frühere Funktions
erfüllung zu erreichen, ist entsprechend altes bzw. großes Pflanzmaterials (Großsträucher) 
zu verwenden. Im Falle einer Verpflanzung bestehender Heckenstrukturen ist mit einer Funk
tionserfüllung auch schon in der nächsten bis übernächsten Vegetationsperiode zu rechnen. 
Die Verpflanzung muss in diesem Fall bis spätestens Spätherbst vor Baubeginn Eingriffsbe
ginn erfolgt sein. 

Unterhaltungspflege: 

Wichtig ist die dauerhafte Pflege der Hecken, um eine Besiedlung durch Vögel sicherzustel
len. Pflege: Niederhecken: ca. alle 3 - 5 Jahre schneiden/auf Stock setzen, dabei immer nur 
1/3 des Bestandes. Gehölzneupflanzung: nach 5 - 10 Jahren auslichten in der Zeit von Okto
ber bis Ende Februar. Die Mahd der vorgelagerten Krautsäume sollte kleinflächig gestaltet 
werden und in Teilbereichen ggf. nur in einem zweijährigen Turnus erfolgen. 
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Höhlenbrüter 

Maßnahme: CEF2 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH§ 44 (1) 3 BNATSCHG: 

Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die in Höhlen 
brütenden Vogelarten 
MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

Installation von Nistkästen und D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
Nachpflanzung von Streuobst-
bäumen, ökologische Baubeglei-
tung 

� CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 

ZIEL/BEGRÜNDUNG: 

Sicherung der ökologischen Funktion im räumlich-funktionalen Zusammenhang für die bean-
spruchten Lebensstätten der in Höhlen brütenden Vogelarten 
BESCHREIBUNG: 

Installation von Nisthilfen an den Bäumen nahegelegener und nicht betroffener Gehölzbe- ( 
stände (bspw. Obstwiesen). Die Nisthilfen dienen der kurzfristigen Sicherung der ökologi-
sehen Funktion der Lebensstätten bis zur Entstehung entsprechender natürlicher Höhlungen 
im Baumbestand. 
Die Auswahl geeigneter Standorte und das Ausbringen der Nisthilfen erfolgt im Rahmen der 
ökologischen Baubegleitung. Folgende Hinweise sind zu beachten: 

- Sinnvollerweise werden die Nistkästen nach Osten, also entgegen der Wetter-
seite, ausgerichtet. Dabei ist jedoch wichtig, dass eine freie Einflugmöglichkeit 
für die Vögel besteht und die Nisthilfe nicht längere Zeit der prallen Sonne aus-
gesetzt ist. Auch darf der Kasten nicht nach hinten überhängen, da ansonsten 
Regen eindringen kann. 

- Zwischen Nistkästen gleicher Bauart muss, je nach Nahrungsangebot, ein Min-
destabstand von 10-20 m eingehalten werden (Ausnahme bei Koloniebrütern 
wie dem Star). 

Zudem sind Baumpflanzungen bspw. als Ergänzung nahegelegener und nicht betroffener 
Obstwiesen im Spätherbst vor Baubeginn Eingriffsbeginn vorzunehmen, welche der langfris-
tigen Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten der Höhlenbrüter durch ihr 
Potenzial zur Ausbildung von Baumhöhlen dienen. 
UMFANG GESAMT (100%): 

Der Bedarf orientiert sich qualitativ an den betroffenen Arten und quantitativ an der Anzahl ( 
der Lebensstätten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass etwa die Hälfte der betroffenen 
Brutpaare adäquate und unbesetzte Habitate im räumlichen Umfeld finden kann, so dass ein 
Verlust von� 10 Lebensstätten kompensiert werden muss. Für den Verlust ist der zweifache 
Wert anzusetzten. Daraus ergibt sich folgende Auswahl von Nistkästen: 

Typ Lochgröße Höhe Arten Anzahl 
Nisthöhle 32 mm 3-5 m GaFtenrntssl:!•Nan2:, Klei � 5 im Wald der 

eef, Kohlmeisen, Feld- Rohrer Kurve 
sperling 10 im Offenland 

zwischen Plienin-
gen Flughafen und 
Fasanenhof 

Nisthöhle 2 8mm 3-5 m Blaumeisen, +annenmei 4-0 5 im Wald der 
seR Rohrer Kurve 

Im Falle der Nachpflanzung müssen mindestens 4-0 5 Höhlen ausbildende standorttypische 
und standortgerechte Bäume gepflanzt werden. Dies kann im Falle von Obstbäumen (regio-
nale Sorten sind zu beachten) durch eine Ergänzung von Streuobstbestände erfolgen. Bei 
den Bäumen muss es sich um Hochstämme handeln, fruchttragende Gehölze sind zu bevor-
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zugen. 

UMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (NBS, RQMReR KlJRVe): 

Typ Lochgröße Höhe Arten Anzahl 

Nisthöhle 32 mm 3-5 m GaFteRFetsehwaR2:, Klei 20 5 im Wald der 
eef-; Kohlmeisen, Feld- Rohrer Kurve 
sperling 6 im Offenland zwi-

sehen Plieningen 
Flughafen und Fa-
sanenhof 

Nisthöhle 28 mm 3-5 m Blaumeisen, +aRR9RFA9i 4-0 5 im Wald der 
seR Rohrer Kurve 

Im Falle der Nachpflanzung müssen mindestens 9 4 Höhlen ausbildende standorttypische 
und standortgerechte Bäume gepflanzt werden. (Entspricht W 80% des Gesamtumfangs) 

UMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (ANSCHLUSSSTELLE PLIENINGEN) 

Typ Lochgröße Höhe Arten Anzahl 

( Nisthöhle 32 mm 3-5 m GaFteR rntsel:iv,•aR2:, Klei 4 im Offenland öst-
98f;- Kohlmeisen, Feld- lieh bei Plieningen 
sperling 

Im Falle der Nachpflanzung muss mindestens 1 Höhlen ausbildender standorttypischer und 
standortgerechter Baum gepflanzt werden. (Entspricht 4-0 20% des Gesamtumfangs) 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Vor Beginn der Baumaßnahmen. Die Nistkästen können ganzjährig angebracht werden, wo-
bei eine Installation im Winter (Dezember / Januar) zu empfehlen ist. Die Pflanzung der 
Bäume sollte bestenfalls im Spätherbst durchgeführt werden und muss im Spätherbst vor 
Batil3e§iRR Eingriffsbeginn erfolgen. 

Unterhaltungspflege: 

Die Nistkästen werden einmal jährlich im Spätherbst auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. 
Es ist der übliche Pflegeschnitt der Bäume durchzuführen. Jungbäume müssen ggf. in den 
ersten Jahren ausreichend gewässert werden. 

( 
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Zweigbrüter 

Maßnahme: CEF3 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH§ 44 (1) 3 BNATSCHG: 

Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zweigbrüter 

MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

Anlage gestufter Hecken mit t8:J CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
Überhältern D Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-

tungszustands (auch als CEF realisierbar) 

ZIEL/BEGRÜNDUNG: 

Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten der nachgewiesenen Zweigbrüter 

FLÄCHENBEDARF GESAMT: Gestufte Hecken mit einem Flächenumfang von ca. MOO 
5.600 - 11.4QQ 7.600 m2 (verteilt über ca. seGRS vier Einzelhecken) (Entspricht 100 %) 

FLÄCHENUMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (NBS, ROHRER KURVE): Gestufte 
Hecken mit einem Flächenumfang von ca. &.SOO 3.080 - -7-:-900 4.180 m2 (entspricht 70 55% ( 
des Gesamtumfangs) 

FLÄCHENUMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (ANSCHLUSSSTELLE PLIENINGEN): 
Gestufte Hecken mit einem Flächenumfang von ca. 1.680 - 2.280 m2 (entspricht� 30% des 
Gesamtumfangs) 

FLÄCHENUMFANG VERANLASSER LAND BADEN-WÜRTTEMBERG (SÜDUMGEHUNG 
PLIENINGEN): Gestufte Hecken mit einem Flächenumfang von ca. 840 - 1.140 m2 (ent-
spricht 4-0 15% des Gesamtumfangs) 

BESCHREIBUNG: 

Für die Zweigbrüter wurde ein artspezifisches Abstandverhalten von ca. 50 m ermittelt. Unter 
Berücksichtigung der zahlreichen Gehölzbiotope des Untersuchungsgebietes (Waldflächen 
zwischen Plieningen und Fasanenhof sowie zwisohen Dürrlmvang und Oberaiohen, gewäs-
serbegleitende Auwaldstreifen etc.) kann davon ausgegangen werden, dass für etwa die 
Hälfte der betroffenen Brutpaare eine ausreichende Anzahl geeigneter Lebensstätten in der 
Umgebung zur Verfügung steht. WeiteFhin kännen zahlFeiohe füut13aaFe in die füF die Baden 
brütor vergosohnon Gohälzbiete130 auswoiohon (vgl. CEF1 ). Weiterhin kann davon ausge-
gangen werden, dass sieben bis zehn Brutpaare in die für die Zweigbrüter vorgesehnen Ge-
hölzbiotope ausweichen können (vgl. CEF1 ). Für die verbleibenden maximal � 9 artgleichen 
Brutpaare (Mönchgrasmücke) muss in Anbetracht des spezifischen Abstandsverhaltens eine ( 
Neuanlage von Hecken im Umfang von ca. eOO 400 m Länge geschaffen werden. 
Es ist die Neuanlage von Heckenabschnitten mit einer Breite von ca. 10-15 m (ohne Kraut-
säume) und einer Gesamtlänge von ca. 100 m aus standorttypischen und standortgerechten 
Arten anzulegen. Hierbei sind folgende Arten zu berücksichtigen: Gewöhnliche Hasel (Co-
rylus avellana), Vogelkirsche (Prunus avium), Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Gar-
pinus betulus), Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna), Hundsrose (Ro-
sa canina) und Himbeere (Rubus idaeus). Zudem ist auf eine unterschiedliche Wuchshöhe 
der Arten zu achten. Je Heckenabschnitt sind fünf bis zehn Bäume wie Hainbuche und Feld-
ahorn als Überhälter in die Hecke zu integrieren. Die Vorgaben zu gebietsheimischen Gehöl-
zen des Landes sind zu beachten (s. LFU 2002). 
Neben der später voll ausgebildeten Hecke müssen sich beidseitig 2 m breite Krautsäume 
entwickeln können, welche als Nahrungshabitate dienen. Hierzu ist eine Einsaat mit einer 
Wildkräutermischung gebietsheimischen Saatgutes durchzuführen. 
Die Maßnahmenflächen müssen in einer störungsfreien /-armen Umgebung mit einer ausrei-
chenden Entfernung zu stark befahrenen Straßen (ca. 50 m) liegen. 
Prinzipiell ist anstelle einer Neupflanzung auch eine Versetzung von vom Vorhaben betroffe-
nen Gehölzstrukturen mittels eines tiefgreifenden Baggers denkbar. Hierbei muss darauf 
geachtet werden, dass ausreichend Wurzeln und Bodenmaterial mit umgelagert werden, um 
ein schnelles Anwachsen der Pflanzen zu gewährleisten. Die Auswahl bestehender und zu 
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einer Versetzung geeigneter Gehölzbestände erfolgt im Rahmen der ökologischen Baube
gleitung. 
ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Die Pflanzung von Gehölzen hat im Zeitraum zwischen Ende Oktober und Ende Februar zu 
erfolgen. Bei Neuanpflanzungen ist diese mindestens etwa drei Jahre vor dem Eingriff zu 
realisieren, um eine Funktionserfüllung gewährleisten zu können. Um eine frühere Funktions
erfüllung zu erreichen, ist entsprechend altes Pflanzmaterials (Großsträucher) zu verwenden. 
Im Falle einer Verpflanzung bestehender Heckenstrukturen ist mit einer Funktionserfüllung 
auch schon in der nächsten bis übernächsten Vegetationsperiode zu rechnen. 
Die Verpflanzung muss in diesem Fall bis spätestens Spätherbst vor Baubeginn Eingriffsbe
ginn erfolgt sein. 
Unterhaltungspflege: 

Wichtig ist die dauerhafte Sicherung einer Pflege der Hecken, um eine Besiedlung durch 
Vögel sicherzustellen. Pflege: Niederhecken: ca. alle 3 - 5 Jahre schneiden/auf Stock setzen, 
dabei immer nur 1/3 des Bestandes. Gehölzneupflanzung: nach 5 - 10 Jahren auslichten in 
der Zeit von Oktober bis Ende Februar. Die Mahd der vorgelagerten Krautsäume sollte klein
flächig gestaltet werden und in Teilbereichen ggf. nur in einem zweijährigen Turnus erfolgen. 

Feldlerche 

Maßnahme: CEF6 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH§ 44 (1) 3 BNATSCHG: 

Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Feldlerche 
MASSNAHME: MASSNAHM ENTYP: 

D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

Entwicklung von Buntbrachen � CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
D Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-
tungszustands (als CEF-Maßnahme zu realisieren) 

ZIEUBEGRÜNDUNG: 

Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten der Feldlerche im räumlichen Zu-
sammenhang 
FLÄCHENBEDARF GESAMT: ca. 1 ha Buntbrache (verteilt über einen Raum von ca. 70 ha) 
( entspricht 100 % ) 
FLÄCHENUMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (NBS): ca. 0,5 ha Buntbrache (entpricht 
50% des Gesamtumfangs) 
FLÄCHENUMFANG VERANLASSER DB NETZ AG (ANSCHLUSSSTELLE PLIENINGEN): 
ca. 0,35 ha Buntbrache (entspricht 35% des Gesamtumfangs) 
FLÄCHENUMFANG VERANLASSER LAND BADEN-WÜRTTEMBERG (SÜDUMGEHUNG 
PLIENINGEN): ca. 0,15 ha Buntbrache (entspricht 15% des Gesamtumfangs) 
BESCHREIBUNG: 

Für die etwa 6,6 vom Vorhaben betroffenen Feldlerchenpaare müssen zur Stützung des Nah-
rungsangebots der Art pro Brutpaar 1,5 mehrjährige blütenreiche Buntbrachen angelegt wer-
den. Alternativ kann die Anlage von einer Buntbrache und zwei Feldlerchenfenstern pro Brut-
paar zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgen. 
Als Buntbrache ist ein mindestens 6 m breiter und ca. 150-250 m Streifen mit einer geeigne-
ten Saatgutmischung einzusäen. Ein Feldlerchenfenster umfasst etwa 20 m2 (in Winterraps 
mindestens 40 m2

) und wird durch das gezielte Unterlassen der Einsaat (bspw. durch Anhe-
ben der Saatmaschine) hergestellt. 
HöLZINGER (1999) gibt für ungünstige Biotope einen Bestand von 1-2 Brutpaaren pro 10 ha 
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an. Im Untersuchungsgebiet konnten Bestandsdichten von 2-3 bzw. 4-5 Brutpaaren pro 10 ha 
nachgewiesen werden. TOEPFER & STUBBE (2001) geben für Brachflächen beobachtete Sied
lungsdichten von 7,1 Brutpaaren pro 10 ha an. HSLV (2010) kommen zu dem Ergebnis, dass 
an Hand der örtlichen Siedlungsdichten eines Gebietes das Steigerungspotenzial der Feld
lerchenvorkommen ermittelt und durch gezielte Maßnahmen wie die Anlage von Blühstreifen 
oder Feldlerchenfenster erzielt werden kann. Abgeleitet aus Untersuchungen zum Steige
rungspotenzial durch Blühstreifen lässt sich demnach eine Erhöhung der Feldlerchenbestän
de um 2 Brutpaare je 10 Hektar durch die Anlage von 5 Meter breiten Blühstreifen erzielen. 
Im Falle 10 Meter breiter und 100 Meter langer Streifen inklusive Schwarzbrache wird von 
einem höheren Steigerungspotenzial ausgegangen. Als Orientierungswert für diese Brachen 
weist HSLV (2010) die Anlage von einem Blühstreifen zur Schaffung eines zusätzlichen Feld
lerchenreviers aus.Unter Berücksichtigung der in der Literatur zu findenen Siedlungsdichten 
und den Ergebnissen von HSLV (2010) kann bei einer Anlage von ausreichend dimensionier
ten Buntbrachen etwa von einer Verdopplung der Bestände ausgegangen werden. Dies kor
respondiert mit den Angaben von MKULNV (2013), welche als Orientierungswert einen Maß
nahmenbedarf von mindestens 1 :1 im Verhältnis zur Beeinträchtigung angeben. Bei einer zu 
erwartenden Verdopplung der Bestände und einem Kompensationsbedarf für 6,6 Feldler
chenbrutpaare ergibt sich somit ein Maßnahmenraum von etwa 70 ha. 
Im Falle der Anlage von Feldlerchenfenstern geht LFULG (2011) von der Möglichkeit einer 
50-%-igen Steigerungen der Bestände aus. 
Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmenplanung von 1,5 Buntbra
chestreifen bzw. 1 Buntbrache und zwei Feldlerchenfenstern pro Brutpaar auch in bereits von 
Feldlerchen besiedelten Flächen ausreichend zur Kompensation des Verlustes der Lebens
stätten der Feldlerche ist. 
Im Falle der Feldlerchenfenster ist zu beachten, dass eine Dichte von zwei Fenstern pro Hek
tar nicht überschritten werden sollte. Hieraus ergibt sich ein flächenmäßiger Umfang für die 
Feldlerchenfenster von 320 bis 640 m2 je nach Feldfrucht. Die Fenster müssen zwischen den 
Fahrgassen liegen, da diese häufig von Prädatoren genutzt werden. Zu Feldrändern müssen 
mindestens 25 m, zu Waldrändern, Feldhecken und Siedlungen (150-200 m) eingehalten 
werden. Stark befahrene Straßen sind in einem Umkreis von 300 m zu meiden. Zu wenig 
befahrenen Straßen ist ein Abstand von 50 m einzuhalten. 
Die Buntbrachen müssen mindestens 6 m breit und ca. 150-250 m lang sein. Sie sind mit 
einer Mischung aus Kräutern, Winterraps und Schmetterlingsblütlern gebietseigenen Saat
guts einzusäen, wobei die Ansaatstärken nicht zu hoch zu wählen sind (ca. 1,5 g/m2), um 
möglichst lockere und lichtdurchlässige Bestände zu erhalten. Die Saatgutmischung ist mit 
der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. 
Auf Düngung oder Pestizideinsatz ist zu verzichten. Die Anlage kann, vorzugsweise in Kup
penlage, sowohl am Rand einer Ackerfläche als auch im Feld selbst erfolgen. Ein Mindestab
stand von 150-200 m zu Waldrändern, Feldhecken und Siedlungen ist zwingend einzuhalten. 
Stark befahrene Straßen sind in einem Umkreis von 300 m zu meiden. Zu wenig befahrenen 
Straßen ist ein Abstand von 50 m einzuhalten. Alle sechs Jahre ist die Buntbrache durch eine 
Neueinsaat zu erneuern. Die Buntbrachen dürfen nicht unterhalb oder im Umfeld von 50 m zu 
Freileitungen angelegt werden. 
ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Mindestens etwa 1 Jahr vor Baubeginn Eingriffsbeginn 
Unterhaltungspflege: 

Buntbrache: gestaffelter, später Pflegeschnitt (etwa ab dem vierten Jahr ab Herbst mit Ab
transport des Schnittguts) 
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6. Massnahmen 

Reptilien 

Zauneidechse 

Maßnahme: 
CEF4 (Veranlasser D8 Netz AG (Bestands 
streGkeH 

eRFÜbbUNG IJeR VeRBQ+S+AlBeS+ÄNIJe NAGH § 44 {1} 3 BNMSGHG: 

Beeinträchtigung der Funktion von Fortpflanzungs und Ruhestätten der Zauneidechsen im 
Bereich l=lF4 

MASSNAMMe: MASSNAMMeN+\".P: 

D Vermeidungs und Minimierungsmaßnahme 

173 

Optimierung der südlichen B ö  � CEF Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) schungsflächen von l=lF4 und 
ökologische Baubegleitung D Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal 

tungszustanEls (auch als CEF realisierbar) 

ileb,lBeGRÜNDUNG: 

Sicherung Eier ökologischen Funktion der Fortpflanzungs und Ruhestätten der Zauneidech 
sen im Bereich l=lF4 

i;bÄGHeNBeDARF: l=labitatoptimierun§ (Freistellun§ von zu starkem Gehölzaufwuchs) im 
Bereich der südlichen B öschung von l=lF4 über eine Län§e von ca. 300 m, Anla§e von drei 2 
m3 umfassenElen l=lolzstapeln 

BeSGMRelBUNG: 

Für ein Qrittel (sieben E*emplare) der im Bereich '.«On l=lF4 vorkommenden ca. 20 Zau 
neidechsen muss mit einem Verbleiben in den südlichen l=labitatflächen nach Stellen des 
Zaunes (vgl. V4) §erechnet werden. Für diese sieben +iere müssen Funktionssicherun§s 
maßnahmen im südlichen Abschnitt ,;on l=lF4 durchgeführt werden. l=lierbei handelt es sich 
um ein Fällen einzelner Gehölze und eine Installation i;on 3 etwa 2 m3 §Foßen l=lolzstapeln 
bzw. Reisi§haufen. l=lierElurch kann die ökolo§ische Funktion Eier Fortpflanzun§s und Ruhe 
stätten während der +rennun§ der +eilhabitatflächen gewährleistet worden. Qie l,Ofakun§ der 
Optimier1:Jng (ausreichende Besonnung 1:Jnd Vorsteckplätze) wird für die Qauer der Bauarbei 
ten in diesem Bereich dl:Jrch eine entsprechende Pflege im Sinne einer re§elmäßigen Mahd 
§ewährleistet. 
Als geeigneter Zeitpunkt zur Freistell1:Jng der Böschungsflächen sind unter Berücksichti§Un§ 
der Vegaben des l'>Jaturschutzgesetzes unEI den Ansprüchen der Vogelfauna ('t<§I. V�) die 
Monate Oktober bis Febr1:Jar anzusprechen. l.:Jm eine Schädigung von Eidechsen in den Win 
tert1uartieren zu i;ermeiden, müssen die ,A.rbeiten bodenschenend, unter Verwendung leich 
ten Geräts unEI ggf. mit Baggermatten sowie unter Einbeziehun§ der ökelo§ischen Baube§lei 
tung durchgeführt werden. 

iel+PUNK+ IJeR DURGMFÜMRUNG: 

Qie l=labitatfläct:le muss >,<OF Ba1:Jbeginn und ,.,er Stelh,mg der Zäune ('.«§1. V4) optimiert sein 
und hinsichtlich der Funktionsfähigkeit bis zum Abschluss der Bautätigkeiten und der Entfer 
nung der Zäl:Jne unterhalten werden. 

UN+eRMAb+UNGSPFbeGe: 

Qie 1.:Jnterhalt1:Jngspflege ist für die Qauer der Ba1:Jmaßnahme im bereicR l=lF4 durchzuführen 
und umfasst eine Entfernung von aufkommenden Gehölzen im Bereich der l=lelzstapel und je 
nach Vegetationsaufkommen eine ein bis z,.-.ieimalige Mahd der Fläche. 

Sämtl iche CEF-Maßnahmen müssen vor Baubeginn Eingriffsbeginn erfolgreich, d.h. mit 

einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf, umgesetzt worden sein. Die Real isierung der 

CEF-Maßnahmen muss durch eine Festsetzung im Landschaftspflegerischen Begleit

plan und ein Risikomanagement gesichert werden. 
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SICHERUNG DER MASSNAHMEN 

Die formalrechtl iche Sicherung der Maßnahmen ist durch den Planfeststel lungsbe
sch luss gegeben. 

6.4 RISIKOMANAGEMENT 

GÖG 

Das Risikomanagement gewährleistet, dass d ie Maßnahmen in angemessener und 
sachgerechter Art und Weise ausgeführt werden und ih re Wirksamkeit über mehrere 
Jahre beobachtet wird . Hierzu gehören eine ökologische Baubegleitung , ein Monitoring 
sowie ggf. Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen . 

Durch eine ökologische Baubegleitung wird sichergestel lt, dass die notwendigen 
Schutzmaßnahmen durchgeführt, unnötige Beeinträchtigungen und Beschädigungen 
vermieden werden und die ökologische Funktional ität weiterh in erfü l lt wird . Auf d iese 
Weise soll eine hohe Maßnahmeneffizienz erreicht werden . 

I n  folgenden Fällen ist die ökologische Baubegleitung mit e inzubeziehen : 

V4: Die ökologische Baubegleitung legt die konkreten Zaunstandorte zum Schutz 
der Reptilienvorkommen an der Bestandsstrecl"te fest und begleitet die Aufstellung 
der Zäune fachlich; die ökologische Baubegleitung sorgt dafür, dass keine Tiere im 
Eingriffsbereich \1erbleiben. 

VS: Die ökologische Baubegleitung legt d ie konkreten Zaunstandorte im Umfeld des 
Baufeldes an den vorhandenen Gewässern Hattenbach , Frauenbrunnenbach und 
Koppentalk l inge fest und begleitet die Aufstel lung der Zäune fachl ich , so dass eine 
sign ifikante Erhöhung des Tötungsriskos des Kleinen Wasserfrosches während der 
Ausbreitungs- und Wanderungsphase ausgeschlossen werden kann .  

CEF1 : Die ökologische Baubeg leitung wäh lt d ie für e ine Versetzung geeigneten 
Gehölze i m  Eingriffsbereich aus.  

CEF2: Die ökologische Baubegleitung wäh lt die für d ie Instal lation von Nistkästen 
geeigneten Bereiche aus und begleitet die Anbringung der Kästen .  

CEF3: Die ökologische Baubegleitung wäh lt d ie für e ine Versetzung geeigneten 
Gehölze im  Eingriffsbereich aus.  

CEF4: Die ökologische Baubegleitung überwacht und koordiniert l=fabitatoptiierung 
im Sinne der Gehölzentnahme und der /\nlage von Holzstapeln. 

FCS1: Die Saatgutmischung für die Brachestreifon ist mit der ökologischen Baube 
gleitung abzustimmen. 

CEF6: Die Saatgutmischung für d ie Brachestreifen ist m it der ökologischen Baube
g leitung abzustimmen. 
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FCS2 : Die Saatgutmischung für d ie Brachestreifen ist m it der ökologischen Baube
gleitung abzustimmen. 

FCS3: Die ökologische Baubegleitung sorgt dafür, dass keine Tiere im Eingriffsbe
reich verbleiben; die ökolog ische Baubegleitung sorgt für einen schonenden Fang 
sowie eine schonende Verbringung der Tiere; die ökolog ische Baubegleitung beglei
tet die Anlage der Habitatstrukturen fachl ich. 

FCS4: Die ökologische Baubegleitung sorgt dafür, dass keine Tiere im Eingriffsbe
reich verbleiben; die ökologische Baubegleitung sorgt fü r einen schonenden Fang 
sowie eine schonende Verbringu ng der Tiere; die ökolog ische Baubegleitung beglei
tet die Optimierung des Ersatzlebensraumes und die Stel lung der Zäune fach l ich. 

Um die Maßnahmeneffizienz zu erfassen und zu bewerten , wird im Rahmen des Ar
tenschutzes ein 3- bis 5-jähriges Monitoring durchgeführt. Dieses beginnt mit der Um
setzung der vorgezogenen Maßnahmen zum Funktionsausg leich und beinhaltet jährl i
che Erfassungen zu den betroffenen Arten .  Erfasst und maßnahmenbezogen bewertet 
werden h ierbei sowohl d ie Habitatentwicklung als auch mögl iche Veränderungen h in
sichtlich Bestandsgröße und Bestandsgefüge der zu überwachenden Arten . Als Refe
renzwert werden die im Rahmen der h ier vorl iegenden Untersuchung ermittelten Daten 
und Erkenntn isse herangezogen . 

Um auch bei einer unzureichenden Maßnahmeneffizienz d ie kontinu ierl iche Erfü l lung 
der ökologischen Funktional ität im räuml ichen Zusammenhang sicher stel len zu kön
nen, sind ggf. begleitende Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen vorzusehen , die 
bei Fehlentwicklungen durchgeführt werden können. 

Folgende Korrektur- und Ergänzungsmaßnahmen sind in  diesem Zusammenhang 
mögl ich :  

CEF1 : Ergänzungspflanzung i n  Form älterer oder zusätzl icher Pflanzen; Neueinsaat 
des Krautsaumes, Anpassung der Habitatpflege (Mahdturnus ,  Mahdzeitpunkt) 

CEF2: I nsta l lation weiterer N isth i lfen ; Versetzung von Nisth i lfen ;  Nachpflanzung bei 
n icht anwachsenden Gehölzen ; Pflanzung zusätzl icher höhlenausbi ldender Gehölze 

CEF3: Ergänzu ngspflanzung in Form älterer oder zusätzl icher Pflanzen; Neueinsaat 
des Krautsaumes;  Anpassung der Habitatpflege (Mahdturnus, Mahdzeitpunkt) 

CEF4: Anlage zusätzlicher Habitatstrukturon; i;:roistollung zusätzlicher, von Gohöl 
zen dominierten Bereichen; Anpassung der Habitatpflege (Mahdturnus, Mahdzeit 
punkt) 

FCS1: Neueinsaat der Buntbrachen; Anlage 'A'eiterer Brachestreifen; Anpassung der 
Habitatpflege (Mahd und Umbruchturnus) 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 



176 

GÖG 

6. Massnahmen 

CEF6: Neueinsaat der Buntbrachen; Anlage weiterer Brachestreifen;  Anpassung der 
Habitatpflege (Mahd- und Umbruchturnus) 

FCS2: Neueinsaat der Buntbrachen; An lage zusätzlicher Brachestreifen (Mahd- und 
Umbruchturnus) 

FCS3: Anlage zusätzlicher Habitatstrukturen ; Freistel lung zusätzl icher, von Gehöl
zen domin ierten Bereichen; Anpassung der Habitatpflege (Mahdturnus, Mahdzeit
punkt) 

FCS4: Einbeziehung und Optim ierung weiterer Landlebensraumflächen durch ge
zielte Bepflanzung und Extensivierung; weitere Gewässeroptimierung durch d ie 
Einbringung zusätzl icher Wasserfpflanzen;  zusäzl iche Freistel lung des Gewässers 
durch d ie Entnahme von Gehölzen ;  Anpassung der Habitatpflege (Mahdturnus, 
Mahdzeitpunkt) 

Die Ergebnisse werden in einem Ergebnisbericht aufbereitet und dokumentiert. Nach 
drei Jahren wird auf Grundlage der bis dahin zusammengetragenen Ergebn isse mit der 
Naturschutzbehörde erörtert, ob eine Fortsetzung des Monitorings erforderlich ist. 
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7 DARSTELLUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

177 

Durch die Umsetzung der im Zusammenhang mit dem Bau des PFA1 .3a stehenden 
Planung wird es zu einer erheblichen Störung der lokalen Feldlerchen und Rebhuhn
populationeR gemäß § 44 (1 ) 2 BNatSchG kommen, welche sich durch entsprechende 
Maßnahmen (Absch irmung etc.) n icht vermeiden lässt. Des Weiteren muss mit einer 
Tötung und einem Fang von Ind ividuen des Kleinen Wasserfrosches und der Zau
neidechse im Sinne des § 44 ( 1 ) 1 BNatSchG durch d ie Baufeldfreimachung bzw. die 
Umsiedlung von Tieren gerechnet werden. Darüber h inaus stehen keine geeigneten 
Ersatzhabitate für Zauneidechse und Kleinen Wasserfrosch in räuml icher Nähe zur 
Verfügung, so dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räuml ichen Zusammenhang nicht mehr erfü l lt werden kann (§ 44 (1 ) 3 in Verb. mit 
§ 44 (5) BNatSchG). Gemäß § 45 (7) BNatSchG besteht die Mögl ichkeit, unter be
stimmten Vorraussetzungen von den Verboten des § 44 ( 1 ) BNatSchG eine Ausnahme 
zu erhalten.  Nachfolgend werden d ie dafür erforderlichen Voraussetzungen aufgezeigt, 
die als Grundlage für d ie Beantragung einer Ausnahmegenehmigung dienen. 

7.1  NACHWEISE FEHLENDER ZUMUTBARER ALTERNATIVEN 

Zumutbare Alternativen bestehen n icht (§ 45 Abs. 7 S .  2 1 .  Alternative BNatSchG) 

Großräumige Alternativen 

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob d ie ermittelten Eingriffe durch die so genannte 
„Nu l l-Variante" oder durch eine geeignete und vorzugswürdige großräumige Alternative 
vermieden werden können. I m  Erläuterungsbericht Tei l I wurde im Rahmen der Plan
rechtfertigung dargestellt, dass mit der „Nul l -Variante" - also dem Verzicht auf den 
Ausbau - die Ziele des Vorhabenträgers n icht erreicht werden können. Im Erläute
rungsbericht Teil I I  wird vorwiegend in  Kap. 3 dokumentiert und bewertet, welche 
grundsätzl ichen Alternativen für einen zukunftsfähigen Bahnknoten in Frage kommen 
können. Im Ergebnis d ieser Abwägung wird festgestel lt ,  dass al lein die Antragstrasse 
in der Lage ist, d ie Ziele des Vorhabenträgers bei den geringsten Nachteilen zu erre i
chen. 

Aus Sicht des Vorhabenträgers ist d ie Antragstrasse damit insgesamt überlegen und 
vorzugswürdig .  Diese Bewertung wurde zwischenzeitlich mehrfach höchstrichterlich 
obergerichtl ich bestätigt. Damit stehen keine verhältn ismäßigen großräumigen Alterna
tiven zur Verfügung,  um den dargestel lten Eingriff vol lständ ig zu vermeiden . 

Kleinräumige Varianten im Bereich der F i ldern 

I n  einem weiteren Schritt ist zu prüfen ,  ob geeignete kleinräumige Varianten zur Verfü
gung stehen, d ie mit geringeren Eingriffen verbunden sind. Im Erläuterungsbericht Teil 
I I  wird insbesondere im Kap. 4.4 umfassend dargestel lt, warum sich der Vorhabenträ-
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ger für die Antragstrasse entschieden hat. Darauf wird verwiesen .  Von den nach der 
erfolgten Abschichtung in die Endbewertung auf.genommenen drei Varianten erweist 
sich die Variante D 4 .3 als die eindeutig vorzugsv.iürdige Variante. Dies ergibt sich 
auch unter der Berücksichtigung einer unterschiedlichen Gewichtung der untersuchten 
Kriterien. Ein Hauptgewicht kommt neben der Verknüpfung mit dem Flughafen und den 
Eingriffen in das Eigentum Dritter, der Beeinträchtigung der Freiräume sowie der �Jatur 
und Landschaft zu . 

Kleinräumige Varianten im unmittelbaren Eingriffsbereich 

Schlussendl ich ist zu prüfen, ob im unmittelbaren Eingriffsbereich Varianten denkbar 
sind, die die festgestellten Eingriffe vermeiden können. Das Vorkommen der Arten 
Zauneidechse, Kleiner Wasserfrosch , Rebhuhn und Feldlerche wurde innerhalb des 
Eingriffsbereichs festgestel lt . 

Die Antragstrasse stellt im PFA 1 .3a durch ihre Autobahn paral lele Lage und den Aus
bau vorhandener Schienenwege den geringsten Eingriff in d ie offenen Feldlebensräu
me dar. Aufgrund der Vorbelastungen kommen i n  dem, direkt an die lnfrastrukturein
richtungen angrenzenden Bereichen weniger Brutpaare -vm des Rebhuhns und E.§!g_ 
J.erel:le vor. Durch die enge Bündelung mit der Autobahn wird somit n icht nur in geringe
rem Umfang i n  Eigentum Dritter sowie in ausgeübtes Gewerbe eingegriffen , sondern 
gleichzeitig e ine Neuzerschneidung von b isher unbelasteten Lebensräumen vermie
den . Eine alternative Trassenführung durch unvorbelastete oder weniger stark belaste
te Gebiete, hätte einen größeren Eingriff in die Fortpflanzungs- und Ruhestätten -vm 
des Feldlerche und Rebhuhns und einen größeren Störungseffekt zur Folge. 

� Fünf Zauneidechsen-Habitatflächen wurden in wechselndem Abstand entlang der 
Aus und Neubaustrecke festgestel lt. In a6l=lt vier dieser Habitatflächen können auf-

( 

grund von Schutzmaßnahmen artenschutzrechtl iche Verbotstatbestand für die dort le- ( 
benden Eidechsen vermieden werden . Somit ist beim Bau der Antragstrasse mit einer 
Beeinträchtigung von � einer Zauneidechsen-HabitatflächeR (HF1 und HF5) zu rech-
nen. Die größere der beiden Habitatflächen (HF1) liegt innerhalb der Ausbaustrecke. 
Nur im Bereich der Rohrer Kurve 'Nird ungefähr in die Hälfte der gesamten Habitatflä 
ehe (HF1) eingegriffen. Um diese Beeinträchtigung zu vermeiden und einen Eingriff in 
das gesamte Habitat baulich zu vermeiden, müsste entlang der gesamten Habitatflä 
ehe eine neue Strecke parallel zur Bestandstrecke gebaut werden . Diese könnte theo 
retisch nördlich oder südlich verlaufen. 

Würde eine nördliche Parallelstrecke gebaut, müsste diese innerhalb des Siedlungsbe 
reichs von Stuttgart Rohr aus der Bestandstrecke ausgeleitet v;erden. Dies ist auf.grund 
der bestehenden Bebauung nicht möglich. Dasselbe Problem stellt sich bei der Wie 
dereinleitung im Siedlungsbereich von Oberaichen. Des VVeiteren 1.väre bei einer nörd 
liehen Umgehung des Eidechsonhabitats ein Anschluss an die Strecke nach Böblingen 
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technisch nicht möglich. Eine südliche Parallelstrecke vi'ürde bei der Wiedereinleitung 
in Oberaichen eine großflächige Betroffenheit der 1/0rhandonon Bebauung auslösen. 
Beide parallel zur Bestandstrocl<o vorlaufenden neuen Strecken hätten weitaus erheb 
lichoro Beeinträchtigen für alle Schutzgüter und wesentlich höhere Kosten zur Folge. 
Eine Alternative zum Ausbau der bestehenden Strecke ist aus oben genannten Grün 
den nicht möglich . 

Die zweite Habitatfläche befindet sich entlang der Autobahnböschung und beherbergt 
� ca. 30 Tiere .  Aufgrund der zu beachtenden Trassierungsvorgaben ist es nicht 
mögl ich ,  die Trasse kleinräumig um das Vorkommen herumzubauen. Ein Abrücken von 
der Autobahnböschung würde dazu führen ,  dass die enge Bündelung aufgegeben 
wird .  Damit würden - wie bereits ausgeführt - eine stärkere Neuzerschneidung von 
bisher unbelasteten Lebensräumen verursacht, was zu stärkeren Betroffenheiten fü h
ren würde. Auch d ie Verlängerung des Fi ldertunnels mit Verlegung des oberird ischen 
Anschlusspunktes ist n icht möglich , da damit ein Anschluss an den Flughafen nicht 
mehr oberflächennah real isierbar ist. Alternativ müsste der Tunnel bis östl ich des Flug
hafens verlängert werden, was mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre, da sämt
l iche Anschlussbauwerke im Tunnel erstel lt werden müssten. 

Alternativlösungen scheiden auf Grund d ieser technischen und räuml ichen Vorgaben 
sowie wirtschaftl ichen Konsequenzen aus. 

Direkt an das kleinere Zauneidechsenhabitat grenzt das vom Kleinen Wasserfrosch als 
Laichgewässer genutzte Rückhaltebecken am Frauenbrunnen. Auch hier sind wie aus 
den oben genannten Gründen keine a lternativen Planvarianten zur Erhaltung des Be
ckens mögl ich. Im Zuge des Baus der Neubaustrecke ist die Anlage eines neuen 
Rückhaltebeckens vorgesehen. Weitere Laichgewässer l iegen um den Langwieser See 
und am östl ichen Abzweig des Flughafentunnels. Auch h ier müsste zur Schonung des 
Gewässers Nr. 25 die enge Bündelung mit der Autobahn aufgegeben werden. Giese 
liegen im Baufeld der Anschlussl<urve der Gäubahn an die Neubaustrecke. Wie bereits 
im Zusammenhang m it den untersuchten kleinräumigen Alternativen dargestel lt, ste
hen keine vertretbaren Varianten zur Verfügung .  die ohne die Anbindung der Gäubahn 
über den Flughafen an die Noubaustrocko auskommt. Die Anschlusskurve ist als Tun 
nel geplant. Der Eingriff in die Lebensräume entsteht durch die offene Bauweise des 
Tunnels. Aus geometrischen Zwangspunkten (enge Kurvenradien und geringe Über 
dockung) heraus ist ein Bau mit einer Tunnelbohrmaschine technisch kaum lösbar und 
sehr kostenintensiv. Der Anschlusstunnel muss an die bestehende S Bahnstrecke an 
geschlossen werden und den Flughafentunnel überqueren. Auch bei einer Vorgröße 
rung des Kurvenradiusses v.'ären Laichge1.vässer und Landlebensraum des Kleinen 
VVasserfrosches betroffen. Es besteht somit l<eine Alternative. 
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NACHWEISE DER ZWINGENDEN GRÜNDEN DES ÜBERWIEGENDEN 
ÖFFENTLICHEN INTERESSES EINSCHLIESSLICH SOLCHER SOZI
ALbER ODER WIRTSCHAFTLICHER ART 

Die artenschutzrechtl iche Ausnahme für d ie Arten Zauneidechse, Kleiner Wasser
frosch, und Rebhuhn und Feldlerche ist aus zwingenden Gründen des überwiegend öf
fentlichen I nteresses einsch l ießl ich solcher sozialer und wirtschaftl icher Art zu gestat
ten (§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG) 

Der Planfeststel lungsabschn itt 1 .3a ist Tei l  der Neubaustrecke Stuttgart - Wendl ingen 
- Ulm.  Sie ist Bestandtei l  des „Europäischen l nfrastrukturleitplanes" des internationalen 
Eisenbahnverbandes (UIC) .  Der von der U IC  erarbeitete Leitplan d ient den nationalen 
Eisenbahnen als Planungsgrundlage. Aufgrund der zentralen Lage kommt den ABS 
und NBS in der Bundesrepubl ik Deutsch land eine wesentl iche Bedeutung im Fernver
kehrsnetz der europäischen Bahnen zu . Die Eisenbahnrelation Stuttgart - Ulm ist in 
dem Leitschema ausdrückl ich als „geplante Hochgeschwindigkeitstrecke" enthalten. 

Bereits 1 991  wurde mit der Neubaustrecke Mannheim - Stuttgart ein Tei l  des europäi
schen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Betrieb genommen . In Fortführung dieser Stre
cke ist im Bundesverkehrswegeplan und im Bundesschienenausbaugesetz die gesam
te Strecke Stuttgart - Ulm - Augsburg im vordringl ichen Bedarf enthalten. 

Die Leistungssteigerung des Streckenkorridors Stuttgart - Ulm einschl ießl ich der 
Bahnknoten Stuttgart und U lm/Neu-Ulm ist aus eisenbahnbetriebl ichen und verkehrl i
chen Gründen geboten. Deren Bedeutung sowohl für den durchgehenden Fernverkehr 
als auch für den Nah- und Regionalverkehr  erfordert seine Anpassung an die moder
nen verkehrstechn ischen Anforderungen. 

Bei dem Großprojekt Stuttgart 2 1  - Neubaustrecke Wendl ingen - Ulm handelt es sich 
um ein überregional bedeutsames l nfrastrukturprojekt. Es besteht somit ein öffentl iches 
I nteresse d ieses Vorhaben umsetzen zu können. 

7.3 BEIBEHALTUNG DES GÜNSTIGEN ERHAL TUNGSZUSTANDES DER 
FELDLERCHEN , REBHUHN-, ZAUNEIDECHSEN- UND KLEINER 
WASSERFROSCH POPULATIONEN 

7.3. 1 Erhaltungszustand der Populationen als Ausnahmevoraussetzung 

Laut § 45 (7) BNatSchG darf sich für eine Ausnahmeertei lung der Erhaltungszustand 
der Populationen der vom Verbotstatbestand betroffenen Vogelarten n icht verschlech
tern . Für den Fall der Arten des Anhang IV der FFH-Richtl in ie verweist § 45 (7) 2 
BNatSchG auf d ie Regelungen des Artikel 1 6  ( 1 ) der Richtl in ie 92/43/EWG.  Demzufol
ge ist die Ertei lung einer Ausnahme an d ie Bedingung geknüpft, dass die Populationen 
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7.3.2 

der betroffenen Art in ihrem natürl ichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmerege
lung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilt . 

Maßgebl iche Betrachtungsebene ist h ierbei die biogeographische Population {LANA 
2009). Gegebenenfal ls kann auch das jewei l ige Bundesland den räuml ichen Bezug bi l 
den (MLR 2009). Die Angaben zu aktuel len Erhaltungszuständen der Landespopulati
onen werden in Baden-Württemberg durch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg zur Verfügung gestel lt. Zur Ermittlung des aktuel
len Erhaltungszustands der Landespopu lationen empfiehlt das MLR (2009) für die Vo
gelarten eine Einstufung auf Basis der Roten Liste Baden-Württemberg (HöLZINGER et 
a l .  2007), wobei Gefährdungskategorien zwischen O und 3 oder die Nennung in der 
Vorwarnl iste einen ungünstigen Erhaltungszustand repräsentieren. Einen weiteren An
haltspunkt geben die langfristigen Bestandsentwicklungen, d ie als Trend für die Jahre 
1 980 bis 2004 ebenfal ls in der Roten Liste aufgeführt werden . 

Im  Falle des Kleinen Wasserfrosches ist der Erhaltungszustand nach den aktuellen 
Angaben sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene unbekannt günstig . Der Erhal
tungszustand der Zauneidechse in Baden-Württemberg und in  Deutschland wird als 
ungünstig/unzureichend angegeben . In diesem Zusammenhang ist auf das Urtei l  des 
Bundesverwaltungsgerichtes hinzuweisen (BVerwG vom 01 .04.2009, 4 B 62.08), das 
mit Bezug auf das Urtei l  des Europäischen Gerichtshofs vom 14 .  Jun i  2007 eine Aus
nahme dann für mögl ich hält, wenn h ierdurch keine Verschlechterung des Erhaltungs
zustandes bewirkt wird oder die Verbesserung des ungünstigen Erhaltungszustandes 
nicht gefährdet wird .  Dies kann ggf. durch entsprechende Maßnahmen erzielt werden . 

Der Erhaltungszustand der i;:eldlerche und des Rebhuhns ist gemäß den Vorgaben des 
MLR (2009) als unzureichend/schlecht in Baden-Württemberg einzustufen, da sie es 
nach der Roten Liste sowohl landes- als auch bundesweit als gefährdet bzw. stark ge
fährdet � gilt (vgl .  HöLZINGER et a l .  2007). 

Prognose der Beeinträchtigu ng des Erhaltungszustands 

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustands ist gemäß den Hinweisen der 
LANA auszugehen, wenn sich d ie Größe bzw. das Verbreitungsgebiet der betroffenen 
Populationen verringert oder d ie Größe bzw. Qual ität ihrer Habitate deutlich abnimmt 
oder sich ihre Zukunftsaussichten deutlich verschlechtern . Dies kann bei seltenen Ar
ten bereits bei Beeinträchtigungen lokaler Populationen oder gar einzelner Individuen 
der Fall sein .  Bei häufigen und weit verbreiteten Arten ist h ingegen davon auszugehen, 
dass kleinräumige Beeinträchtigungen einzelner I nd ividuen bzw. lokaler Populationen 
im Sinne eines gut abgrenzbaren Vorkommens im Regelfal l  n icht zu einer Versch lech
terung des Erhaltungszustands auf biogeographischer Ebene führen. Unabhängig da
von sind vorübergehende Versch lechterungen h innehmbar, sofern sich die betroffene 
Population kurzfristig wieder vol lständig erholt. 
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Für d ie Zauneidechse wird der Erhaltungszustand in Baden-Württemberg als un
günstig/unzureichend angegeben. I n  der Roten Liste von Baden-Württemberg wird die 
Art als ungefährdet aufgeführt {LAUFER 1 999), jedoch steht sie auf der Vorwarn l iste. 
Auch auf Bundesebene wird der Erhaltungszustand als ungünstig eingeschätzt (BFN 
2007). Für d ie Anhand der Vorkommen und der Habitatstrukturen bzw. -vernetzungen 
abgegrenzten lokalen Populationen (vg l .  Kapitel 5.4.5) wird der Erhaltungszustand wie 
folgt defin iert: 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der v.iestlichen Habitatflächen HF1 bis 
HF3 und HF12 ist auf Grund der greßen lndividuenzahl und der insgesamt günstigen 
Anbindung an benachbarte Habitate als günstig anzusehen. Auf den eher dicht besie 
delten Bahnböschungen (HF1) ist zudem mit vergleichsweise geringen Störungen zu 
rechnen. 

In östlicher Richtung , im Bereich der Habitatflächen H4 , HF8 und H13, ist eine zuneh 
mende Zersiedlung der Landschaft (strukturarmes Offenland, Siedlungen, Bahntunnel) 
festzustellen, die sich in einer zunehmenden Isolation der hier nachgewiesenen Zau 
neidechsenbestände ausdrücl<t. Trotz des noch vergleich111eise individuenreichen Vor 
kommens ist demnach von einem ungünstigen/unzureichenden Erhaltungszustand der 
betreffonden lokalen Population auszugehen. 

Ebenfalls einen ungünstigen/unzureichenden Erhaltungszustand weist die lokale Popu 
lation der Habitatflächen HF5 und HF9 auf. Die lokale Population der Habitatflächen 
HF5 und HF9 weist einen ungünstigen/unzureichenden Erhaltungszustand auf. Die we
n ig individuenreichen Bestände nahe der BAB8 sind durch landwirtschaftl iche Flächen 
sowie stark befahrene Straßen deutlich isol iert. 

Der sehr ind ividuenarme Zauneidechsenbestand der Tei lfläche nahe der Messe Stutt-

( 

gart (HF6) weist ebenfal ls einen hohen lsolationsgrad auf (Straßen, landwirtschaftliche ( 
Flächen), so dass der Erhaltungszustand der lokalen Popu lation dementsprechend als 
ungünstig/schlecht einzustufen ist. H ier ist zudem ein größerer Störungsgrad anzu
nehmen. 

Als ungünstig/unzu reichend erweist sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
der HabitatflächeR HF? und HF10. Auf HF? wurde hierbei zwar ein individuenreicher 
Zauneidechsenbestand vorgefunden, d ieser ist aber als insgesamt stark isoliert (v.a. 
durch stark befahrene Straßen) anzusehen . Auch stärkere Störungen (v.a. Spazier
gänger mit Hunden) sind h ier zu erwarten .  

Dieselbe Einschätzung erg ibt sich für d ie  lokale Population der östl ich gelegenen Habi
tatfläche HF1 1 .  Der Erhaltungszustand ist auf Grund des ind ividuenarmen Bestandes 
und der weitgehenden Isolation ungünstig/unzureichend . Der Störungsgrad ist h ier 
vergleichsweise gering. 
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Im Falle des Kleinen Wasserfrosch liegen keinen Angaben zum wird der Erhaltungszu
stand der Art als günstig eingestuft vor, jedoch wird . �Gemäß LAUFER ( 1 999) und KüH
NEL ET AL. (2009) wird jedoch eine Gefährdung sowohl  landes- als auch bundesweit 
angenommen. H ierbei ist zu berücksichtigen, dass d ie Datenlage für d ie Art insgesamt 
als defizitär anzusprechen ist und der Kleine Wasserfrosch häufig mit dem Teichfrosch 
verwechselt wird .  So ist n icht auszuschl ießen, dass die Bestände der Art in der Real ität 
deutlich unterschätzt werden. Da der Kleine VVasserfrosch jedoch auf das Vorkommen 
strul<.turreicher, besonnter Gewässer im Umfeld von wenig intensiv bzw. extensiv ge 
nutzten Wiesen und Gehölzstrukturon angewiesen ist, welche im Zuge fortschreiten 
der Intensivierung der Landschaft zunehmend verschwinden, wird für die Art ein un 
günstiger/unzureichender Erhaltungszustand angenommen. Für die lokalen Populatio
nen werden folgende Einschätzungen zum Erhaltungszustand vorgenommen: 

Im Falle der im Bereich der Rohror Kurve anzunehmenden Population {LG7) ist der Er 
haltungszustand auf Grund der Isolation des Habitats und den individuenarmen Be 
ständen als ungünstig/schlecht einzustufen. Gleiches gilt für die Vokommen im Bereich 
des LG14 z•Nischen Leinfelden und Echterdingen, insbesondere aufgrund der starken 
Isolation des Habitats . 

Die Vorkommen im Rückhaltebecken am Frauenbrunnen (LG 1 9) s ind als vergleichwei
se individuenreicheF anzusehen. Zudem kann  von einer Mögl ichkeit der Anbindung an 
geeignete Habitatstrukturen im weiteren Umfeld über den angrenzenden Bach ausge
gangen werden . Dem zu Folge wird der Erhaltungszustand der lokalen Population hier 
als ungünstig/unzureichend eingestuft. Gleiches g i lt für d ie Population im Bereich zwi
schen Bosch-Parkhaus und Langwieser See (LG20 - 25) auf Grund der Vernetzung 
der dortigen Laichgewässer und den zu erwartenden i nd ividuenreicheren Vorkommen . 

Gemäß den Vorgaben des MLR (2009) ist der Erhaltungszustand für d ie beiden be
troffeneR VogelarteR Feldlerche und (Rebhuhn) als ungünstig/schlecht einzustufen. I n  
der Roten Liste von Baden-Württemberg werden wird sie als gefährdet bzw. stark ge
fährdet geführt (HöLZINGER et a l .  2007, BFN 2009). 

M it Ausnahme der lokalen ZauneidechsenpopulationeA- der HabitatflächeR HF1 und 
HF5 s ind keine längerfristigen Vorhabenwirkungen auf die vorkommenden Tiere zu er
warten .  Für d ie Art ist in den betrachteten Bereichen davon auszugehen, dass zahlrei
che der geplanten Böschungsflächen entlang der Trasse langfristig für e ine Besiedlung 
durch die Art zur Verfügung stehen werden . Des Weiteren wird durch d ie Real isierung 
von vorgezogenen Maßnahmen im Sinne einer Schaffung von Ersatzhabitaten und ei
ner Umsied lung betroffener Tiere aus dem Eingriffsbereich dafür gesorgt, dass die vor
habenbedingten Wirkungen erhebl ich min imiert werden. Insgesamt kann somit prog
nostiziert werden , dass sich die Habitatflächen für die Zauneidechsen mittel- bis lang
fristig vergrößern werden und damit auch die Voraussetzungen für eine Förderung der 
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lokalen Bestände geschaffen werden. Unter Berücksichtigung d ieser Maßnahmen kann 
eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Zauneidechsenpopulatio
nen in der biogeographischen Region auf Landesebene ausgesch lossen werden. 

Durch das geplante Vorhaben wird es nur zu einem Tei lverlust der im Untersuchungs
gebiet vorhandenen Laichgewässer und Habitatflächen des Kleinen Wasserfrosches 
kommen . H iervon sind die Populationen im Bereich der Laichgewässer LG 1 9  sowie 
LG�25 betroffen .  Durch die Schaffung von geeigneten Ersatzhabitaten in vom Vor
haben unbeeinträchtigter Lage und der Umsiedlung betroffener Tiere kann eine 1.veitere 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes ausgeschlossen werden. H ierbei ist zu be
rücksichtigen, dass durch die geplante Anlage von Rückhaltebecken im Zuge der Vor
habenreal isierung langfristig die Mögl ichkeit einer Besiedlung weiterer Habitate durch 
den Kleinen Wasserfrosch gegeben ist und dadurch m it einer Förderung der lokalen 
Bestände des Kleinen Wasserfrosches gerechnet werden kann .  

Zwar sind d ie Bestände der Feldlerche und des Rebhuhns stark rückläufig, auf Grund 
ffifef seiner hohen Mobil ität sind sie ist es dennoch als vergleichsweise weitverbreitet 
anzusprechen. Durch die Realisierung geeigneter Maßnahme (Schaffung von Ersatz
habitaten)  kann  die Betroffenheit der ArteR h insichtl ich des Lebensraumverlustes und 
der Störung durch das Vorhaben erheblich min imiert werden. Ergänzend sei darauf 
vorwiesen, dass die in offener Bau1.veiso herzustellenden Tunnelfläch den Tieren mit 
tel bis langfrisitg v,ieder als Habitatflächen zur Verfügugn stehen. Somit kann insge
samt eine weitere Verschlechterung des Erhaltungszustandes auf Landesebene bzw. 
auf Ebene der biogeographischen Region vermieden werden .  

Die naturschutzfachl ichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45  (7) 
BNatSchG werden für die Arten Zauneidechse, Kleiner Wasserfrosch , Feldlerche und 
Rebhuhn erfü l lt. 

7.3.3 Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung des Erhal
tungszustandes (FCS-Maßnahmen) 

GÖG 

Sofern n icht gesichert ist, dass sich der Erhaltungszustand der betroffenen Tierarten 
n icht verschlechtert, können Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden . Diese so ge
nannten FCS-Maßnahmen ([avourable fonservation §.latus) dienen dazu , die betroffe
ne Population zu stützen,  den dauerhaften Fortbestand zu sichern und d ie Verschlech
terung des Erhaltungszustandes zu vermeiden . 

Die vorgesehenen Maßnahmen d ienen zur S icherung des Erhaltungszustandes der 
durch die Tei lvorhaben Südumgehung Pl ieningen (Verursacher Land Baden
Württemberg), Ansch lussstel le Pl ieningen (Verursacher DB Netz AG) sowie NBS t1-fl€1-
Rohrer Kurve (Verursacher DB Netz AG) betroffenen Populationen. Durch räuml iche 
und zeitl iche Überschneidungen der Tei lvorhaben ist fachl ich eine Trennung der h ier-
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mit jewei ls verbundenen Wirkungen nicht mögl ich, so dass eine sich am jeweil igen F lä
chenumfang und der Wirkungsintensität orientierende, antei l ige Zuweisung des Maß
nahmenumfangs zu den einzelnen Verursachern vorgenommen wurde. 

Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen sind h insichtl ich I nhalt und Umfang als 
zwingend erforderlich zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Populationen zu be
trachten . H iervon kann  in begründeten Fällen unter Berücksichtigung der spezifischen 
Gegebenheiten abgewichen werden, sofern eine Modifikation der Maßnahme unver
meidbar ist und d ie Zielerreichung weiterh in gesichert bleibt. 

Vögel 

f'elEllerGhe 

MaßRahme: FGS� 

ERFÜLLUNG DER 'IER80TSTAT8ESTÄNDE NACH § 44 (1) 2 UND§ 44 (1) 3 
8NATSCHG: 
EFRebliGRe StäHrng iFfl SiRRe eiReF VeFSGRleGRteF1;1Rg Eles EFRalt1;1RgSi!:1;JStaREles EleF Po131;1lati 
OReR l;lREl VeFl1;1st EleF äkologisGReR F1;1RktioR Eler Fort13flaRz1;1Rgs 1;1REl R1;1RestätteR füF Elie 
FelElleFGRe 
MASSNAHME: MASSNAHMENT�P: 

0 VOFFfleiEl1;1Rgs l;lREl MiRiFfliernRgsFflaßRaRFfle 

ERtwiGkl1;1Rg VOR B1;1RtbraGReR D CEF MaßRaRFfle (veFgezogeReF F1;1RktioRsa1;1sgleiGR) 

rgj KOFflJ3eRsatiORSFflaßRaRFflO i!:l;IF SiGRernRg Eles eFRal 
t1;1Rgsi!:1;1staREls (als GEF MaßRaRFfle i!:l;l FealisiereR) 

ZIELJ8EGRÜNDUNG: 
SiGRer1;1Rg Eles EFRalt1;1Rgsz1;1staREles EleF Po131;1latioR l;lREl SiGRernRg Eler äkologiSGReR F1;1RktiOR 
EleF bebeRsstätteR EleF FelElleFGRe iFfl Fä1;1FflliGReR 61;1SaFf!FfleRRaRg 
FLÄCMENBEDARFGESAMT: Ga. 1,5 Ra B1;1RtbraGRe (\'erteilt über eiReR Ra1;1Ffl veR Ga. 
QQ Ra) (eRts13riGRt 1 QQ %) 

fLÄCHENUMfANG VERANLASSER D8 NETZ AG (N8S, ROHRER KURVE): Ga. 1,2 Ra 
B1;1RtbFaGRe (eRt13FiGRt BQ% Eles GesaFflt1;1FflfaRgs) 
fLÄCHENUMfANG VERANLASSER D8 NETZ AG (ANSCHLUSSSTELLE PLIENINGEN): 
Ga. Q, 15 Ra B1;1RtbraGRe (eRts13riGRt 1Q% Eles GesaFflt1;1FflfaRgs) 
FLÄCHENUMFANG VERANLASSER LAND BADEN )l.(ÜRTTEMBERG (SÜDUMGEMUNG 
PLIENINGEN): Ga. Q,15 Ra B1;1RtbFaGRe (eRtSJ3FiGRt 1Q% Eles GesaFfltl;JFflfaRgs) 
BESCHREIBUNG: 
FüF Elie etwa 8,4 'IOFfl VOFRabeR betFOffeReR FelElleFGReR13aaFe FflÜSSeR i!:l;IF Stüti!:1;1Rg Eles �laR 
rnRgsaRgebots EleF Art ßFO Brnt13aaF 1,5 FfleRrjäRFige blüteRFeiGRe B1;1RtbraGReR aRgelegt weF 

l=IGl::�l�IGER (1 QQQ) gibt füF 1;1RgüRstige Bioto13e eiReR BestaREl >10R 1 2 Brnt13aaFeR ßFO 1Q Ra 
aR. IFfl bJRteFS1;JGR1;JRgsgebiet k9RRteR BestaRElsEliGRteR VOR 2 J bi!:IN. 4 5 Br1;1t13aareR J3F9 1 Q Ra 
RaGRgewieseR weFEleR. +GEPFER & S+l:JBBE (2QQ1) gebeR füF BFaGRfläGReR beobaGRtete SieEl 
l1;1RgsEliGRteR >,tOR 7, 1 BF1;1t13aareR ßFO 1Q Ra aR. bJRteF BerüGksiGRtig1;1Rg ElieseF ll!Jerte wiFEl bei 
eiReF ARlage voR B1;1RtbFaGReR ew,•a voR eiReF VeFEla1313l1;1Rg Eler BestäREle a1;1sgegaRgeR. Qies 
k9FFeSJ39REliert Fflit EleR ARgabeR V9R MKbJbNV (2Q1 J), welGRe als GFieRtier1;1Rgswert eiReR 
MaßRaRFfleRbeElarf V9R FfliRElesteRs 1:1 iFfl }.lerRältRis i!:l;IF BeeiRträGRtig1;1Rg aRgebeR. Bei 
eiReF SieEll1;1RgsEliGMe V9R 1 2 Br1;1t13aareR ßFO 1Q Ra iR EleR MaßRaRFflORfläGReR, ergibt siGR 
L -. ' -1-- � -- ,_ - ,,�--'---1 , __ ., __ � .. ,� _., -=--- v------ -'--"' f:·.� 0 A 

- . -· - ,...,_ ,,., -- -- ,_ - -, 
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Feldlerohenbrutpaare somit ein Maßnahmenraum von et>.va 90 ha. 
Es wird davon ausgegangen, dass duroh die Anlage von 1,5 Buntbraohen pro betroffenem 
Feldlerohenbrutpaar die erforderliohe Naohverdiohtung im betrachteten Raum erzielt werden 
kann. Die Buntbraohen müssen mindestens 6 m breit und oa. 150 250 m lang sein. Sie sind 
mit einer Misohung aus Kräutern, VVinterraps und Sohmetterlingsblütlern gebietseigenen 
Saatguts einzusäen, wobei die /\nsaatstärken nioht zu hooh zu wählen sind (oa. 1,5 g/m2), 
um mögliohst lookoro und liohtdurohlässigo Bestände zu erhalten. Die Saatgutmisohung ist 
mit der ökologisohen Baubegleitung abzustimmen. Auf Düngung oder Pestizideinsatz ist zu 
vorziohton. Die Anlage kann, 1t1orzugswoiso in Kuppenlage, sowohl am Rand einer Aokerflä 
oho als auch im Feld selbst erfolgen. Ein Mindestabstand von 150 200 m zu \11/aldrändorn, 
Foldhookon und Siedlungen ist zwingend einzuhalten. Stark befahrene Straßen sind in einem 
Umkreis von 300 m zu meiden. Zu wenig befahrenen Straßen ist ein Abstand von 50 m ein 
zuhalten. Alle soohs Jahre ist die Buntbraoho duroh eine Neueinsaat zu erneuern. Die Bunt 
braohon dürfen nioht unterhalb oder im Umfeld von 50 m zu Freilei tungen angelegt worden. 

ZEITPUNKT DER DURCMfÜMRUNG: 

mindestens 1 Jahr vor Baubeginn 

URterhalt1:mgspflege: 

Buntbraohe: gestaffelter, später Pflogosohnitt (etwa ab dem vierten Jahr ab Herbst mit Ab 
transport des Sohnittguts) 

Rebhuhn 

Maßnahme: FCS2 (Veranlasser DB Netz AG (NBS)) 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH§ 44 (1) 2 UND§ 44 (1) 3 
BNATSCHG: 

Erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populati-
onen und Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für das 
Rebhuhn 

MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

Entwicklung von Brachestreifen D CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 

[gJ Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-
tungszustands (als CEF-Maßnahme zu realisieren) 

ZIEL/BEGRÜNDUNG: 

Sicherung des Erhaltungszustandes der Population und Sicherung der ökologischen Funktion 
der Lebensstätten des Rebhuhns im räumlichen Zusammenhang 

FLÄCHEN BEDARF: ca. 1,8 bis 2,2 0,9 ha (verteilt auf einen Raum von � 15 ha) 

BESCHREIBUNG: 

Im Falle des Rebhuhns muss mit einem Habitatverlust von ca. 15..;w ha bzw. mit einer 
gleichzeitigen Betroffenheit von drei bis soohs Brutpaaren gerechnet werden. 
Gemäß RUNGE et al. (2009) sind als wesentliches Kriterium für die Habitatqualität in Bezug 
auf das Rebhuhn der Flächenanteil geeigneter Nisthabitatinseln, wie lockerwüchsige Bra-
chen, Feldholzinseln und Ruderalstandorte zu bezeichnen. WüBBENHORST & LEUSCHNER 
(2006) kommen zu dem Schluss, dass vor allem der Mangel an geeigneten und ausreichend 
Deckung bietenden Nistmöglichkeiten für geringe Siedlungsdichten verantwortlich ist. Dies 
konnte durch die Erfassungen im Jahr 2012 auch für den Untersuchungsraum bestätigt wer-
den. So konnten die vergleichsweise zahlreichen Vorkommen im Vorhabenbereich insbeson-
dere innerhalb des Maßnahmenumfelds des Trittsteinkonzepts der Messe und im Bereich der 
strukturierenden Gewässersäume verortet werden. Der vorgesehene Maßnahmenbereich für 
den PFA 1.3 ist hingegen von für die Fildern typischem intensive Gemüsebau geprägt, wel-
eher vor allem zum Beginn der Brutperiode des Rebhuhns im April nur äußerst weniQ De-
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ckung bietende Vegetation zur Verfügung stellt. Demnach kann davon ausgegangen werden, 
dass durch eine gezielte Förderung dieser Strukturen in einem für das Rebhuhn geeigneten 
Raum die Bestandsdichte erhöht werden kann. 
Es wird davon ausgegangen, dass durch die Schaffung eines optimal gestalteten Bra
chestreifens für jedes betroffene Rebhuhnbrutpaar die ökologische Funktion der Fortpflan
zungs- und Ruhestätten dauerhaft gewahrt werden kann und damit der Erhaltungszustand 
der Rebhuhnpopulation gesichert wird. Demnach ist eine Entwicklung von mindestens 6861:IB 
drei mosaikförmig in der Feldflur verteilten mehrjährigen blüten- und nektarreichen Dauerbra
chestreifen von mindestens 18 m Breite (vgl. GOTTSCHALK UND BEEKE o.J.) und 100 bis 200 m 
Länge erforderlich, wobei ein Brachestreifen eine Mindestgröße von 3.000 m2 nicht unter
schreiten darf (vgl. SÄCHSISCHE VOGELSCHUTZWARTE NESCHWITZ 2012). Die Brache ist im 
mehrjährigen Turnus (z. B. alle 6 Jahre) umzubrechen und neueinzusäen. Der Streifen muss 
ausreichend Deckung zur Anlage eines Brutplatzes und zur Überwinterung bieten. Auf beiden 
Seiten des Dauerbrachestreifens sind jeweils etwa 3 m breite Schwarzbrachen anzulegen, 
welche ein- bis maximal zweimal im Jahr umgebrochen oder gefräst, jedoch nicht eingesät 
oder gemulcht werden (nicht zwischen April und Juli - da Brutperiode der Feldlerche). Die 
Schwarzbrachestreifen sind im Flächenumfang von mindestens 18 m Breite der Brachestrei
fen enthalten (s.o.). Die Funktion dieser weitgehend bewuchsfreien Schwarzbrachestreifen 
besteht darin, den Rebhuhnküken die Möglichkeit zum Sonnen, Hudern und Aufnehmen von 
Insektennahrung zu bieten. 
Die Maßnahmenflächen dürfen maximal mit der Stirnseite an Feldwege oder Spazierwege 
angrenzen. Mindestabstand von 150-200 m zu Hofstellen, Siedlungen, Waldrändern ist ein
zuhalten. Stark befahrene Straßen sind in einem Umkreis von 300 m zu meiden. Zu wenig 
befahrenen Straßen ist ein Abstand von 50 m einzuhalten. 
Die Brachen sind mit einer Mischung, welche u.a. Margerite (Leucanthemum vulgare), Rain
farn (Tanacetum vulgare), Weißer und Gelber Steinklee (Melilotus albus, Melilotus officinalis) 
und Karde (Dipsacus fullonum) enthält, einzusäen (z. B. Göttinger Mischung). Des Weiteren 
sind Lein (Linum usitatissimum), Sonnenblume (Helianthus annuus), Buchweizen (Fagopy
rum esculentum), Erbse (Pisum sativum), Fenchel (FoeniG1,1/iJm o#icina.'e), Schwarzkümmel 
(Nigella sativa) in das Saatgut aufzunehmen. Die Saatgutmischung ist mit der ökologischen 
Baubegleitung abzustimmen. Die Ansaatstärken sind nicht zu hoch zu wählen, um möglichst 
lockere und lichtdurchlässige Bestände zu erhalten. Auf Düngung oder Pestizideinsatz ist zu 
verzichten. 
85 % der jungen Rebhühner siedeln sich innerhalb eines Radius von 3 km um den Geburtsort 
an, die Maßnahmenflächen müssen daher weniger als 3 km voneinander entfernt liegen und 
müssen im Kontext von aktuell vorhandenen Bruthabitaten ein dichtes Netz optimal besiedel
barer Strukturen bilden. Die räumliche Nähe zu CEF 1 ist zu empfehlen, da sich beide Maß
nahmen ergänzen können. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

mindestens etwa 1 Jahr vor Baubeginn Eingriffsbeginn 

Unterhaltungspflege: 

einmaliger Pflegeschnitt im September (etwa ab dem vierten Jahr mit Abtransport des 
Schnittguts), wobei Teilbereiche der Fläche immer stehen gelassen werden sollten 
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Reptil ien 

Zauneidechse 

Maßnahme: 

7. Darstellung der Ausnahmevoraussetzungen 

FCS3 (Veranlasser DB Netz AG (NBS,--8e
standsstrecke)) 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH § 44 (1) 1 UND § 44 (1) 3 
BNATSCHG: 

Fang, Tötung und Verlust der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für 
die Zauneidechse 

MASSNAHME: 

Schaffung von Ersatzhabitaten in 
räumlicher Nähe zu HF1 und 
HF5, Umsiedlung der Tiere und 
ökologische Baubegleitung 

ZIEUBEGRÜNDUNG: 

MASSNAHMENTYP: 

D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

D CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 

1:8] Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal
tungszustands (auch als CEF realisierbar) 

Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zau
neidechse, Vermeidung von Tötungen; Sicherung des Erhaltungszustandes der lokalen Ei
dechsenpopulation 

FLÄCHENBEDARF: ca. 7.500 (HF1) bz·N. 4-,000. 2.250 m2 (HF5) 

BESCHREIBUNG: 

Es sind für eine Besiedlung durch Zauneidechsen geeignete Flächen bereitzustellen. Die 
Anzahl betroffener Tiere wird auf etwa 75 (HF1) Gzw.:. etwa -1-0 15 gleichgeschlechtliche +iefe 
Individuen (HF5) geschätzt. Als Habitatflächenbedarf für die Zauneidechse werden üblicher
weise ca. 100 bis 150 m2 pro adultem männlichen Tier angesetzt (vgl. hierzu LUBW 2014, 
LAUFER et al. 2007, GüNTHER 1996). Folglich müssen Ersatzflächen im Umfang von 7.500 m2 

Gzw.:. 4-,000. 2.250 m2 für eine Umsiedlung bereitgestellt werden. 
Die Flächen müssen vor einer Umsiedlung entsprechend den Habitatansprüchen der Art 
optimiert werden. Hierbei ist auf ein ausreichendes Angebot an Sonnen-, Eiablage- und Ver
steckplätzen sowie an frostsicheren Bereichen zur Überwinterung zu achten. Des Weiteren 
müssen in ausreichendem Umfang Nahrungsquellen zur Verfügung stehen. Geeignet sind 
hierfür die Anlage von Lesesteinhäufen, Sandlinsen und Holzstapel sowie die Schaffung blü
tenreicher Saumvegetation. 

Die Ersatzfläche ist als (Halb-)Offenbiotop mit überwiegend magerer Vegetation und Klein
strukturen (Stein- und Reisighaufen sowie Sandlinsen etc.) sowie abschnittsweise dichteren 
Vegetationsbereichen (bspw. Brombeeren Sträucher) zu gestalten. 

Die Sandlinsen müssen etwa 2-5 m2 umfassen und etwa 70 cm in den Boden reichen. Diese 
sollten in Verbindung mit den Stein- und Totholzhaufen stehen. Die Holzstapel können aus 
unterschiedlich dicken Ästen und Wurzelstücken bestehen, müssen etwa 2-3 m3 umfassen 
und können sowohl bis zu 1 m tief in den Unterboden reichen, als auch nur oberflächig ange
legt werden. Die Steinhäufen müssen bis einen Meter tief in den Unterboden reichen, um 
eine ausreichende Frostsicherheit als Winterquartier bieten zu können. Geeignet ist eine 
Steinschüttung bspw. mit Wasserbausteinen unterschiedlicher Größe auf einer Fläche von 
jeweils etwa 2-5 m2

. Insgesamt muss pro 1.000 m2 mit einem Bedarf von drei Stein- und drei 
bis vier Totholzhaufen sowie drei bis vier Sandlinsen verteilt über die Fläche gerechnet wer
den, wobei dies von der ursprünglichen Flächenausstattung abhängig ist. Es ist darauf zu 
achten, dass die eingebrachten Strukturen über eine ausreichende Besonnung verfügen, da 
sie u.a. als Sonnenplätze für die Tiere dienen sollen. Art und Lage der Habitatstrukturen ist 
mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. 
Um Tötungen zu vermeiden und die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät
ten im räumlichen Zusammenhang zu sichern, sind die Individuen in den vom Vorhaben be
troffenen Bereichen vor Baubeginn Eingriffsbeginn abzufangen und in die Ersatzlebensräume 
im Bereich der AusQleichsfläche umzusiedeln. Die UmsiedlunQ der Tiere hat in einem QeeiQ-

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 

( 



( 

7. Darstellung der Ausnahmevoraussetzungen 

Maßnahme: 
FCS3 (Veranlasser DB Netz AG (NBS,-8e
standsstrecke)) 

189 

neten Zeitraum zwischen April und September innerhalb der Aktivitätsphase zu erfolgen. Um 
möglichst alle Tiere in die Ersatzhabitate verbringen zu können, sind der Zeitraum vor der 
Eiablage (April bis Mitte Mai) und nach dem Schlüpfen aller Jungtiere (August und Septem
ber) besonders geeignet. Der Fang der Tiere ist mittels Eidechsenangel und bei Jungtieren 
per Hand durchzuführen (vgl. GLANDT 2011) und muss möglichst schonend für die Tiere er
folgen. Der Transport von adulten Tieren muss jeweils getrennt in Stoffsäckchen erfolgen. 
Zur Erhöhung des Umsiedlungserfolges ist die Ausbringung künstlicher Verstecke (Bretter, 
Bleche) vorzunehmen. Die Umsiedlung muss eine Aktivitätsphase der Tiere umfassen, um 
auch geschlüpfte Jungtiere zu erfassen. Die Ersatzhabitate müssen vor der Umsiedlung die 
für ein Zauneidechsenhabitat notwendige Qualität aufweisen. 
Die ökologische Baubegleitung ist rechtzeitig vor Beginn des Eingriffs zu informieren. Sie 
dient dazu, im Eingriffsgebiet verbliebene und damit gefährdete Tiere in Sicherheit zu brin
gen. 
Die Maßnahmenflächen müssen im Umfeld zu schon bestehenden Zauneidechsenvorkom
men liegen, um eine langfristige Sicherung der Population zu gewährleisten. 
Durch die Realisierung der Maßnahmen kann der Erhaltungszustand der Population gesi
chert werden. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Habitatfertigstellung vor Umsiedlung. 
Die Umsiedlung muss vor Baubeginn Eingriffsbeginn durchgeführt werden und mindestens 
eine Aktivitätsphase der Tiere in den Zeiträumen April bis Anfang September (witterungsab
hängig) umfassen. 

Unterhaltungspflege: 

Je nach Vegetationsaufwuchs ist ein ein- bis zweijähriger Pflegeschnitt zur dauerhaften Frei
haltung der Flächen festzuschreiben (das Schnittgut ist abzutransportieren), in den ersten 
fünf Jahren kann ein zweimaliger Schnitt zur Aushagerung des Standortes empfehlenswert 
sein. Die Fläche ist dauerhaft von flächenhaftem Gehölzaufwuchs freizuhalten. 
Im Falle von erforderlichem Gehölzschnitt ist V1 zu beachten: Gehölzschnitt nur von Anfang 
Oktober bis Ende Februar. 

Amphibien 

Kleiner Wasserfrosch 

FCS4 (Veranlasser DB Netz AG (NBS, Roh 
Maßnahme: 

rer Kln\.<e)) 

ERFÜLLUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE NACH§ 44 (1) 1 UND§ 44 (1) 3 
BNATSCHG: 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos und Verlust der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungsstätten für den Kleinen Wasserfrosch; Fang von Tieren; Sicherung der ökol. Funk-
tion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Teichhuhns 

MASSNAHME: MASSNAHMENTYP: 

Schaffung von Laichgewässern, D Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

Umsiedlung des Kleinen Wasser- D CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 
frosches und ökologische Baube- [8J Kompensationsmaßnahme zur Sicherung des Erhal-
gleitung tungszustands (auch als CEF realisierbar) 
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ZIEL/BEGRÜNDUNG: 

Sicherung des Erhaltungszustandes der Population und der ökologischen Funktion der Le
bensstätten des Kleinen Wasserfroschs, Vermeidung von Tötungen 
FLÄCHENBEDARF: � ein Teicho/Weiher mit einem Flächenumfang von jeweHs ca. 1.000 
m2 
BESCHREIBUNG: 

Die Ermittlung des Maßnahmenbedarfs orientiert sich an den Angaben von MKULNV (2013). 
Demnach sind für eine Betroffenheit von etwa 1.000 m2 Laichhabitat in gleichem Umfang 
Ersatzlaichgewässer zu schaffen. Hierzu ist die Anlage von � einem Laichgewässem für 
den Kleinen Wasserfrosch durchzuführen. Die Maßnahmenfläche muss im Umfeld von ex
tensiv genutztem Grünland, Feuchtwiesen, Waldrändern oder Feldgehölzen liegen, um der 
Art eine Anbindung an einen entsprechenden Landlebensraum zur Verfügung zu stellen. Es 
ist darauf zu achten, dass das geplante Laichgewässer über eine ausreichende Besonnung 
verfügt. Böden mit einem hohen organischen Anteil sind gegenüber stärker mineralisch ge
prägten zu bevorzugen. Gie Das Gewässer müssen muss permanent wasserführend sein 
und 6iRG ist vegetationsreich und gut strukturiert zu gestalten. So ist ein Vorhandensein von 
Unterwasservegetation, Schwimmblattvegetation und eines Schilfgürtels zu gewährleisten. 
Auf die Verwendung standortheimischer Pflanzen ist zu achten. Ufernah muss die Landvege
tation durch eine dichte Krautschicht und eine nur mäßig bis schwach entwickelte Strauch
schicht geprägt sein. 
Anstelle einer Neuanlage von Gewässern eines Gewässers, können vorhandene Teiche oder 
Tümpel entsprechend den Habitatansprüchen der Art optimiert werden und als Kompensati
onsgewässer herangezogen werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass nicht bereits eine indi
viduenreiche Besiedlung durch die Art besteht. Die Optimierung des Habitats ist mit der öko
logischen Baubegleitung abzustimmen. 
Zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Population ist die Umsiedlung der betroffenen 
Kleinen Wasserfrösche aus dem Eingriffsbereich in dfo das Ersatzgewässer durchzuführen. 
Grundsätzlich ist hierbei auch eine Aufteilung der betroffenen Bestände des Eingriffsbereichs 
auf mehrere Ersatzgewässer (z.B. unter Einbeziehung bereits vorhandener Gewässer) mög
lich. Hierbei ist jedoch auf die Schaffung bzw. Erhaltung langfristig überlebensfähiger Teilpo
pulationen zu achten. Dies bedeutet, dass bei einem Erfordernis zur Umsiedlung von Ein
zelindividuen, diese nur zu bereits bestehenden Vorkommen der Art umgesiedelt werden 
dürfen. 
� Zur Umsiedlung ist die Abzäunung der Laichgewässer (LG 19 bis LG 22 sowie und 
LG 25) mit einem Amphibienschutzzaun erforderlich (vgl. GLANDT 2011 S.95 ff). Der Zaun ist 
nach dem Verlassen des Laichgewässers (Anfang November) und vor der Rückkehr der Tie
re aus den Winterquartieren zum Laichgewässer (bis spätestens Ende Februar) zu stellen. Er 
muss bis zum Ende der Paarungszeit (Ende Juni) stehen bleiben und hinsichtlich seiner 
Funktionserfüllung regelmäßig kontrolliert werden. Entlang des Zaunes sind in Abständen 
von fünf bis zehn Metern Eimer einzugraben, welche als Fallen für zum Laichgewässer zu
rückkehrende Tiere dienen. Während der Laichwanderung sind die Eimer zweimal täglich 
hinsichtlich sich darin befindender Tiere zu kontrollieren. Gefangene Tiere sind mittels Eimern 
in die Ersatzgewässer zu verbringen. Ggf. im Gewässer überwinternde Tiere sind während 
der Aktivitätszeit aus dem Gewässer zu fangen und ebenfalls in die Ersatzhabitate zu ver
bringen. Als Fangmethode ist in diesem Fall der Handfang bzw. der Fang mit Keschern 
durchzuführen. Ggf. kann das Abpumpen des Wassers nach vollständiger Metamorphose der 
Entwicklungsstadien (September/Oktober) erfolgen, um ein besseres Auffinden der Tiere zu 
ermöglichen. Die Umsiedlung muss mindestens eine Laichperiode vor Baubeginn Eingriffs
beginn stattfinden. Vor einer Umsiedlung müssen die muss das Ersatzgewässer imOf eine 
entsprechende Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Tiere aufweisen, was eine 
geeignete Entwicklung der (Wasser-)Vegetationsbestände voraussetzt. Nach erfolgter Um
siedlung sind die Laichgewässer (LG19 bis LG 22 sowie und LG 25) zu verfüllen. 
Die ökologische Baubegleitung ist rechtzeitig vor Beginn des Eingriffs zu informieren. Sie 
dient dazu, im Eingriffsgebiet verbliebene und damit gefährdete Tiere in Sicherheit zu brin
gen. 
rne Das Ersatzhabitato (Laichgewässer inkl. ffifüf-umgebender Landlebensräume) 6iRG ist vor 
Umsiedlung der Tiere aus dem Eingriffsbereich durch einen Amphibienschutzzaun einzuzäu-
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nen, um eine Rückwanderung der Tiere zu verhindern. Der Zaun muss vom Zeitpunkt der 
Umsiedlung bis zum Ende der Laichperiode der Umsiedlung Bauarbeiten im Umfeld der Er 
satzgowässer stehen bleiben und regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden. 
Das Stellen des Zaunes muss in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung erfolgen. 

ZEITPUNKT DER DURCHFÜHRUNG: 

Habitatfertigstellung vor Umsiedlung. 
Stellung des Zaunes zwischen November und Ende Februar vor Umsiedlung. 
Die Umsiedlung muss vor Baubeginn Eingriffsbeginn erfolgen und mindestens eine Aktivi
tätsphase Laichperiode der Tiere umfassen (witterungsabhängig Anfang Februar bis Mitte 
November Ende Juni). 

Unterhaltungspflege: 

� Das Gewässer siAG ist in den ersten fünf Jahren jährlich hinsichtlich fl::H:er seiner Funkti
onserfül lung zu überprüfen. übermäßiger Gehölzaufwuchs ist zu entfernen. Die Vogelbrutzeit 
gemäß Maßnahme V1 ist hierbei zu beachten. Nach fünf Jahren kann der Turnus zur Funkti
onskontrolle des Gewässers ggf. auf alle zwei bis drei Jahre erhöht werden. 
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8. Zusammenfassung 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die DB Netz AG plant im Zusammenhang mit dem Großprojekt Stuttgart 2 1  den  Tras
senneubau im Bereich des PFA 1 .3a. Im Zuge der Untersuchungen zur artenschutz
rechtl ichen Prüfung wurden zah lreiche bewertungsrelevante Arten (Vögel ,  F ledermäu
se, Haselmaus, Zauneidechse, Eremit und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläu l ing) 
nachgewiesen. 

Die Real isierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf die nachgewiesenen europa
rechtl ich geschützten Arten verbunden. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des 
§ 44 (1 ) BNatSchG müssen aus d iesem Grund Maßnahmen real isiert werden . 

Zur Umgehung von Tötungen der nachgewiesenen Vögel und Fledermäuse gemäß 
§ 44 ( 1 ) 1 BNatSchG muss eine Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreimachung 
eingehalten werden. H ierbei handelt es sich für die Vögel mit Ausnahme des Waldkau 
� um den Zeitraum zwischen Oktober und Ende Februar. Im VVald zwischen Rohr 
Dürrlewang und Oberaichen ist auf Grund der Bruteignung der Bäume für den 1/1/ald 
kauz die Baufeldfreimachung nur im Zeitraum Zll.iischen Oktober und Ende Januar 
möglich . Für die Wasserfledermaus nicht im Eingriffsbereich über.\'internden Fieder 
mäuse ergibt sich eine Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreimachung auf den 
Zeitraum von Anfang November bis Ende Februar. Zur Sicherung der Zauneidechsen 
vorkommen im Bereich HF4 , HF6, HF?, HF12 und HF13 ist darüber hinaus die Ein 
zäunung zum Schutz der Tiere zwischen Habitatschwerpunkt und Eingriffsbereich 
durchzuführen. Im Falle HF4 ist dies durch eine temporäre Habitatoptimierung zu er 
gänzen. 

Zum Schutz des Kleinen Wasserfrosches während der Ausbreitungs- und Wanderpha
se ist die Errichtung von Amphibienschutzzäunen um das Baufeld im Bereich von Aus
breitungsl in ien der Art erforderl ich . Damit kann eine Schädigung von Tieren zu vermei
den werden . 

Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(§ 44 ( 1 ) 3 BNatSchG) für d ie nachgewiesenen Brutvögel ist d ie Anlage von dornenrei
chen Hecken und Saumstrukturen für den Neuntöter u nd die am Boden und in Boden
nähe brütenden Arten erforderl ich . Hecken mit Überhältern sind zudem für die Zweig
brüter anzulegen . Im Falle der nachgewiesenen Höhlenbrüter ist eine I nstal lation von 
N isth i lfen sowie die Pflanzung von Höhlen ausbi ldenden Bäumen durchzuführen. 
Durch d ie An lage von Buntbrachen bzw. die Schaffung von Feldlerchenfenstern ist die 
ökologische Funktion der Lebensstätten der Feld lerchen zu sichern . Für die Zau
neidechse und den Kleinen Wasserfrosch ist als Funktionssicherungsmaßnahme der 
Fortflanzungs- und Ruhestätten die Schaffung von Ersatzhabitaten durch eine entspre
chende Habitatoptimierung und eine Umsied lung der Tiere vorgesehen . 
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Die Betroffenheit der Arten Feldlerche und des Rebhuhns lässt eine erhebl iche Störung 
im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population er
warten .  Dies führt zur Erfü l lung des Verbotstatbestandes nach § 44 ( 1 ) 2 BNatSchG, 
was ein Ausnahmeerfordernis gemäß § 45 (7) BNatSchG erzeugt. Durch d ie Real isie
rung geeigneter Maßnahmen im S inne der Schaffung von Ersatzhabitaten durch die 
Entwicklung von Buntbrachen kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der Populationoo vermieden werden . 

Durch d ie versteckte Lebensweise des Kleinen Wasserfrosches im Gewässer und die 
Wanderung zwischen Landlebensraum und Laichgewässer muss davon ausgegangen 
werden , dass das Tötungsrisiko für d ie Art durch die geplanten Eingriffe in Habitate 
trotz Vermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht wird .  Gleiches gi lt für Zauneidechse 
in H inb l ick auf die versteckte Lebensweise. D ies macht eine Ausnahme gemäß 
§ 45 (7) BNatSchG erforderl ich . Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnah
men im Sinne der Schaffung von Ersatzhabitaten und der Umsied lung von betroffenen 
Tieren kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Kleinen Wasserfro
sches und der Zauneidechse ausgeschlossen werden . 

Weiteres artenschutzrechtl iches Konfl iktpotenzial ist durch das geplante Vorhaben 
n icht zu erwarten.  

Die Maßnahmen müssen über eine Festsetzung im Landschaftspflegerischen Begleit
plan gesichert werden. 
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1 0  ANHANG 

1 0. 1  ABSCHICHTUNGSTABELLE ARTEN ANHANG IV FFH-RL 

203 

Von einem Vorkommen von Anhang IV-Arten ,  die n icht einer der detai l l iert untersuch
ten Gruppen (Fledermäuse, Repti l ien, Amphibien, Schmetterl inge, Käfer) angehören, 
ist im Untersuchungsgebiet n icht auszugehen . Dies begründet sich entweder durch d ie 
Lage des Vorhabenwirkraumes außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art 
(V) oder durch eine feh lende Habitateignung innerhalb des Vorhabenwirkraumes (H). 
Das jewei l ige Abschichtungskriteri um ist in der nachfolgenden Tabelle artspezifisch 
angegeben. 

Abschichtungskriterium: 
V: X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 
H :  X =  innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art grundsätzlich nicht erfüllt 

! V I H I Artname (deutsch) 1 Artname (wissenschaftlich) ! 
Säugetiere 
X X 
X 

X X 
X X 

Libellen 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

Weichtiere 
X X 
X X 

Pflanzen 
X X 
X X 

X X 
X 
X X 
X X 
X 
X X 
X X 
X X 

Biber 
Feldhamster 
Haselmaus 
Luchs 
Wildkatze 

Asiatische Keiljungfer 
Große Moosjungfer 
Grüne Flussjungfer 
Sibirische Winterlibelle 
Zierliche Moosjungfer 

Gemeine Flussmuschel 
Zierliche Tellerschnecke 

Biegsames Nixkraut2 

Bodensee-Vergissmeinnicht 
Dicke Trespe 
Frauenschuh 
Kleefarn 
Kriechender Scheiberich3 

liegendes Büchsenkraut 
Prächtiger Dünnfarn 
Sand-Silberscharte 
Sommer-Drehwurz 
Sumpf-Gladiole 
Sumpf-Glanzkraut 

Gastor fiber 
Cricetus cricetus 
Muscardinus avellanarius 
Lynx lynx 
Felis silvestris 

Gomphus flavipes 
Leucorrhinia pectoralis 
Ophiogomphus cecilia 
Sympecma paedisca 
Leucorrhinia caudalis 

Unio crassus 
Anisus vorticulus 

Najas flexilis 
Myosotis rehsteineri 
Bromus grossus 
Cypripedium calceolus 
Marsilea quadrifolia 
Apium repens 
Lindernia procumbens 
Trichomanes speciosum 
Jurinea cyanoides 
Spiranthes aestivalis 
Gladiolus pafustris 
Liparis loeselii 

2 Die Art wurde seit 1973 nicht mehr in Baden-Württemberg nachgewiesen. Quelle: LUBW 2011 

3 Die Art wurde seit 1970 nicht mehr in Baden-Württemberg nachgewiesen, ein Nachweis neueren 
Datums erwies sich als Falschmeldung. Quelle: LUBW 2011. 
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1 0.2 ERFASSUNGSMETHODEN 

GÖG 

Vögel 

Die Erfassungen zu den Vogelbeständen erfolgten anhand der Lautäußerungen und 
durch S ichtbeobachtungen , die durch den Einsatz von Ferngläsern unterstützt wurden . 
Das Untersuchungsgebiet wurde systematisch in so engen räuml ichen Abständen be
gangen, dass das gesamte Gebiet optisch und akustisch abgedeckt wurde. Dabei er
folgte d ie Aufnahme al ler relevanten Verhaltensmuster der beobachteten Vogelarten . 

Die Einstufung als Brutvogel sowie d ie Quantifizierung ergaben sich aus der (mehrfa
chen) Beobachtung revieranzeigenden Verhaltens, z .B.  der Gesangsaktivität von 
männ l ichen Tieren, Futterzutrag und Führen von Jungvögeln (BIBBY ET AL. 1 995). Ba
sierend auf den Methoden von B IBBY et al. ( 1 995) und SüDBECK et a l .  (2005) wurde bei 
zwei- oder mehrmaliger Beobachtung von Revierverhalten bei zwei verschiedenen Be
obachtungsdurchgängen auf ein Brutvorkommen geschlossen. Die Einstufung als 
Durchzügler oder Nahrungsgast ergab sich entsprechend bei nur e inmal iger Beobach
tung oder feh lendem Revierverhalten bzw. Registrierung von Individuen während der 
arttypischen Zugzeiten ohne nochmalige spätere Nachweise. 

Diese Einstufungen basieren auf Erfassungen in der Zeit von Anfang März bis Mitte Ju 
l i  201 2. Dabei wurden entsprechend den örtl ichen Gegebenheiten und  des erwarteten 
Artenspektrums auch artspezifische Besonderheiten bei den Erfassungszeiten berück
sichtigt (Abendbegehungen,  Einsatz von Klangattrappen etc. ) .  Die Erfassungen fanden 
im März ab ca. 6 :00 Uhr und ab April ab ca. 5:00 Uhr morgens statt und endeten i .d .R. 
gegen Mittag. Weiterh in wurden an 1 0  Terminen zusätzl iche Abend- bzw. Nachtbege
hungen durchgeführt ,  d ie etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang ( 1 8:00 bis 21 :00 
Uhr) begonnen wurden und bis etwa 0:00 dauerten. Die Angaben zur Erfassung der 
Vögel sind der folgenden Tabel le zu entnehmen : 
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10. Anhang 205 

Tabelle 9: Erfassungstermine Brutvögel; Bearbeitung: Dr. M. Stauss 

Datum Tag- Nacht- Witterung begehung begehung 

03.03.2012 X X kein Niederschlag, bedeckt, leichter Wind 

14.03.2012 X X kein Niederschlag, bewölkt mit sonnigen Abschnitten, 
leichter Wind 

27.03.2012 X X kein Niederschlag, sonnig, windstill 

2 8.03.2012 X X kein Niederschlag, sonnig, windstill 

04.04.2012 X X etwas Regen, bedeckt, leichter Wind 

12.04.2012 X X kein Niederschlag, bewölkt, kaum Wind 

25.04.2012 X kein Niederschlag, bewölkt mit sonnigen Abschnitten, 
kein Wind 

26.04.2012 X X kein Niederschlag, bewölkt mit sonnigen Abschnitten, 
kein Wind 

02.05.2012 X X kein Niederschlag, sonnig, geringer Wind 

09.05.2012 X kein Niederschlag, bedeckt, leichter Wind 

18.05.2012 X kurzer Regen, dann trocken, bewölkt, leichter Wind 

19.05.2012 X kein Niederschlag, bewölkt mit sonnigen Abschnitten, 
leichter Wind 

25.05.2012 X kein Niederschlag, sonnig, windstill 

26.05.2012 X kein Niederschlag, sonnig, windstill 

30.05.2012 X kein Niederschlag, geringe Bewölkung, sonnig 

07.06.2012 X kurzzeitig leichter Regen, bewölkt, leichter Wind 

10.06.2012 X kein Niederschlag, bewölkt, kaum Sonne 

15.06.2012 X X kein Niederschlag, überwiegend sonnig, kein Wind 

27.06.2012 X X kein Niederschlag, sonnig, kein Wind 

12.07.2012 X kein Niederschlag, bewölkt, kein Wind 

16.07.2012 X kein Niederschlag, überwiegend sonnig, kein Wind 

Unter Berücksichtigung der bestehenden anthropogenen N utzung und den zu erwar
tenden Vorhabenwirkungen wurden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden die 
Flächen des Flughafens und der Messe Stuttgart n icht in  d ie Erfassungen m iteinbezo
gen. I m  Falle weitverbre iteter Arten wurde im Sinne einer fachl ichen Abschichtung un
ter Berücksichtigung der zu erwartenden Vorhabenwirkungen auf eine flächendecken
de, q uantitative Erfassung al ler Brutpaare verzichtet. Die Arten werden bei Nachweis 
ihres Vorkommens im näheren Trassenumfeld in der Prüfung berücksichtigt. Im Falle 
der nachgewiesenen Arten mit sehr großem Aktionsradius bzw. sehr großen Revieren 
ist eine Verortung des Revierzentrums stark erschwert und erfolgte auf Grund dessen 
näherungsweise. 
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